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Horst Mahler

Die Wende

"Die Absicht, Äußerungen mit schädlichem oder in ihrer gedanklichen Konsequenz

gefährlichem Inhalt zu behindern, hebt das Prinzip der Meinungsfreiheit selbst auf und ist

illegitim. (Tz 72)

"Allein die Wertlosigkeit oder auch Gefährlichkeit von Meinungen als solche ist kein Grund,

diese zu beschränken. U Artikel 5 Abs. 1 GG erlaubt nicht, die Meinungsfreiheit unter einen

generellen Abwägungsvorbehalt zu Stellen." (a.a.O.)

"Gefahren, die lediglich von den Meinungen als solchen ausgehen, sind zu abstrakt, als daß

sie dazu berechtigen, diese staatlicherseits zu untersagen." (Tz 74)

"Eine Beunruhigung, die die geisitge Auseinandersetzung im Meinungskampf mit sich bringt

und allein aus dem mahlt der Ideen und deren gedanklichen Konsequenzen folgt, ist

notwendige Kehrseite der Meinungsfreiheit und kann für deren Einschränkung kein legitimer

Zweck sein. Die mögliche Konfrontation mit beunruhigenden Meinungen, auch wenn sie in

ihrer gedanklichen Kosequenz gefährlich und selbst wenn sie auf eine prinzipielle

Umwälzung der geltenden Ordnung gerichtet sind gehört zum freiheitlichen Staat. (Tz 77)

"Der Schutz vor einer Beeinträchtigung des 'allgemeinen Friedensgefühls' oder der

'Vergiftung des geistigen Klimas' sind ebensowenig ein Eingriffsgrund wie der Schutz der

Bevölkerung vor einer Kränkung ihres Rechtsbewußtseins durch totalitäre Ideologien oder

eine offenkundig falsche Interpretation der Geschichte. (a.a.O.)

“…die Anerkennung des öffentlichen Friedens als Zumutbarkeitsgrenze gegenüber

unerträglichen Ideen allein wegen der Meinung als solcher (setzte) das in Artikel 5 Abs. 1 GG

verbürgte Freiheitsrecht selbst außer Kraft." (Tz 77)

"Die Bürger sind ... rechtlich ... nicht gehalten, die der Verfassung zugrunde liegenden

Wertsetzungen persönlich zu teilen." (Tz 49)
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"Geschützt sind ... von Artikel 5 Abs. 1 GG auch Meinungen, die auf eine grundlegende

Änerung der politischen Ordnung zielen unabhängig davon ob und wie weit sie im Rahmen

der grundgesetzlichen Ordnung durchsetzbar sind. (Tz 50)

"Dementsprechend fällt selbst die Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts als

radikale Infragestellung der geltenden Ordnung nicht von vornherein aus dem Schutzbereich

des Artikels 5 Abs. 1 GG heraus." (a.a.O.)

"Insbesondere kennt das Grundgesetz kein allgemeines antinationalsozialistisches

Grundprinzip (), das ein Verbot der Verbreitung rechtsradikalen oder auch

nationalsozialistischen Gedankenguts schon in Bezug auf die geistige Wirkung seines Inhalts

erlaubte." (Tz 67)

"Das Grundgesetz gewährt Meinungsfreiheit .. grundsätzlich auch den Feinden der Freiheit.

(a.a.O.)

*****

Diese Sätze stehen nun nicht mehr allein auf dem Wunschzettel jener Deutschen, die noch

Deutsche sein wollen. Sie sind jetzt zu Kernsätzen einer grundsätzlichen Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts zur Schaffung von "Klarheit über die Rechtslage für

Meinungsäußerungen"(Tz 44) geworden.

Im Verbotsverfahren gegen die NPD vor dem Bundesverfassungsgericht habe ich in meinen

Schriftsätzen - nicht nur behauptet, sondern logisch zwingend - aufgezeigt daß die Karlsruher

Richter vor dem Dilemma stehen, entweder gegen die im Grundgesetz durchaus vorhandenen

freiheitlichen Selbstbindungszusagen ("Grundrechte" genannt) zu putschen - in diesem Sinne

einen deutschfeindlichen Staatsstreich zu inszenieren - oder aber im Geiste von Tauroggen

das Signal zur Erhebung gegen die Fremdherrschaft zu geben. 1

Im Verbotsverfahren ist das Bundesverfassungsgericht dieser Entscheidung noch

ausgewichen, indem es den Angriff der Bundesregierung, des Bundestages und des

1 Als 1812 das von Napoleon besiegte Preußische Heer zusammen mit den französichen
Truppen in Rußland einfallen sollte, trafen sich in der Mühle von Tauroggen die
Oberbefehlshaber der Preußischen und der Russischen Armeen, York von Warttenberg und
Diebitsch, um - durchaus gegen den Willen des Preussischen Königs - einen Neutralitätspakt
zu schliessen. Das war das Signal für den Befreiungskrieg, das Signal zur Erhebung gegen die
Fremdherrschaft zu geben.1
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Bundesrates gegen die NPD durch Prozeßurteil, also unter Vermeidung einer

Sachentscheidung, scheitern ließ. Diesmal - d.h. in dem von Jürgen Rieger veranlaßten

Grundrechtsbeschwerdeverfahren gegen das Verbot der Gedenkmärsche für Rudolf Heß - ist

es dieser Entscheidung nicht mehr ausgewichen. Der Geist von Tauroggen hat sich

wiederbelebt. Das Signal zum Aufstand gegen die jüdische Fremdherrschaft ist gegeben.

Der Beschluß des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Noevember 2009 - 1 BvR

2150/08 - hat bereits jetzt die Welt verändert. In dem hier nachfolgend veröffentlichten Brief

an meine Tochter habe ich das der Öffentlichkeit bisher unbekannte Entscheidungsumfeld,

das die Karlsruher Richter bestimmt hat, dargestellt und die Auswirkungen der Begründung

des Beschlusses vom 4. November 2009 analysiert.

Mit restloser Eindeutigkeit haben die Bundesverfassungsrichter klargestellt, daß der

Holocaust-Maulkorb - § 130 Abs. 3 StGB-BRD, soweit er die Leugnung bzw. Verharmlosung

des Völkermordes an der Judenheit unter Strafe stellt - ihrer Prüfung nicht standhalten wird.

Selbst wenn Karlsruhe unter dem möglicherweise jetzt einsetzenden Druck von innen und

außen noch einmal erliegen sollte, kann der Feind seine strategische Niederlage nun nicht

mehr abwenden oder hinauszögern. Eine Abkehr von den im Beschluß vom 4. November

2009 autoritativ verkündeten Grundsätzen würde schlagartig die dem Deutschen Volk

aufgezwungene Fremdherrschaft als Gewalt- und Willkürherrschaft bewußt machen. Das

Deutsche Volk wird - so oder so - die talmudische Despotie nicht länger erdulden. Deren

Erscheinungsbild hat der als Mode-Philosoph gehätschelte Peter Sloterdijk in der

November-Ausgabe des Zeitgeist-Magazins "Cicero" wie folgt beschrieben:

"Von Feigheit paralysiert .... Wir haben uns unter dem Deckmantel der

Redefreiheit und der ungehinderten Meinungsäußerung in ein System der

Unterwürfigkeit, besser gesagt: der organisierten sprachlichen und

gedanklichen Feigheit eingerichtet, das praktisch das ganze soziale Feld von

oben bis unten paralysiert. Unsere sogenannte 'Öffentlichkeit', der

politischpublizistische Raum ... ist auf eine Weise durchsterilisiert und

homogenisiert, daß man meinen möchte, fast alle, die bei uns öffentlich das

Wort nehmen, kämen geradewegs aus dem Desinfektionsbad.
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Fällt jetzt der Holocaust-Maulkorb, wird sehr schnell bewußt werden, daß nicht das Deutsche

Reich unter der Führung von Adolf Hitler der Welt-Störenfried war, sondern die Plutokratie,

die im Nationalsozialismus ihren Todfeind erkannt hatte. Dieser war angetreten, die

Zinsknechtschaft zu brechen. Die ganze Welt steht heute vor der Notwendikeit, dieses

nationalsozialistische Vermächtnis zu erfüllen.

Brandenburg, am 31. Januar 2010

Horst Mahler

(Die leeren Klammern ( ) deuten an, dass die Bezugnahme auf andere

Gerichtsentscheidungen bzw. die Fachliteratur weggelassen wurden. Diese würden den Text

überfrachten.

“Tz” steht für “Textziffer” und bezieht sich auf die numerierten Absätze der Begründung des

Beschlusses vom 4. November 2009)

Brandenburg am 1. Januar 2010

Liebe Tochter,

Dein Brief vom 28.12.2009 ist gerade noch rechtzeitig im alten Jahr mit den Beilagen hier

eingegangen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Du fragst nach den gegen mich ergangenen

Urteilen. Diese kannst Du im Internet unter der Adresse www.voelkische-reichsbewegung.org

daselbst in der Rubrik "Aktuelles", anklicken und einsehen bzw. herunterladen. Diese sind

keine Justizakte sondern heuchlerisch getarnte Gewalt- und Willkürakte.

Ohne Hoffnung, daß der Dir aufgezwungene Existenzkampf Dir Zeit und Kraft übrig läßt, den

Weg der Gedanken nachzuvollziehen, der allein den Zugang zu einer sachgerechten Einsicht

in die Notwendigkeit meiner Gefangenschaft eröffnet, gebe ich im folgenden einige Hinweise

auf jene Abschnitte des Handbuchs zur Befreiung "Komm Heim! - Komm heim ins Reich!"

von Michael Birtheim, die m.E. am schnellsten zum Ziel führen (Das Handbuch ist von der

oben angegebenen Weltnetz-Seite herunterzuladen. Axel könnte Dir sicherlich einen
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Ausdruck - es sind immerhin fast 1000 Seiten - besorgen. Wenn Du Interesse an einem

gedruckten Exemplar hast, werde ich versuchen, Dir eines zukommen zu lassen.) Ich zitiere

die Seitenzahlen nach dem gedruckten Buch. Möglicherweise ergeben sich Abweichungen

von der online-Version.

1. Schritt

Seite 706 (Stichwort "Jagschitz"): Brief des gerichtlich bestellten Sachverständigen für

Zeitgeschichte, Prof. Dr. Gerhard Jagschitz an das Landesgericht für Strafsachen Wien vom

10. Januar 1991- Zusammenfassung von Prof. Dr. Jagschitz:

Die Recherche hat ergeben, daß "substantielle Zweifel an grundlegenden

Fragen verstärkt worden (sind), so daß die bloße Fortschreibung einschlägiger

Gerichtsurteile und der Hinweis auf die Gerichtsnotorik (Offenkundigkeit) der

Bekanntheit von Vernichtung von Juden durch Gas im Konzentrationslager

Auschwitz nicht mehr ausreichen, um Urteile in einem demokratischen

Rechtsempfinden darauf aufzubauen.

(Die Stellung eines Beweisantrages auf Verlesung dieses Briefes wird von BRD-Gerichten als

strafbare Leugnung des Holocausts gewertet.)

2. Schritt

Seite 631 f. (Stichwort "Atzmon"): Bericht in den "Ruhrnachrichten" vom 29.11.2005, über

den Auftritt des weltbekannten jüdischen Musikers Gilad Atzmon

"Atzmon bezeichnete die uns bekannte Geschichtsschreibung über den

Zweiten Weltkrieg und den Holocaust als eine komplette, von Amerikanern

und Zionisten initiierte Fälschung. Der wahre Feind sei nicht Hitler, sondern

Stalin gewesen. Die Deutschen sollten dies endlich erkennen und sich nicht

länger schuldig und auch nicht verantwortlich fühlen. 'Ihr seid Opfer', meinte

Atzmon."

3. Schritt

Seite 616 (Stichwort "Hepp"): Bericht des Sozialwissenschaftlers Prof. Dr. Robert Hepp

betreffend den Holocaust als Tabu:
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“Sie (die Probanden) gerieten förmlich außer sich und waren offenbar weder

bereit noch fähig, über die dargebotenen Thesen nüchtern zu dikutieren."

4. Schritt

Seite 587 (Stichwort "Lippmann"):

"Erst wenn die Kriegspropaganda der Sieger Eingang in die Geschichtsbücher

der Besiegten gefunden hat und von der nachfolgenden Generation auch

geglaubt wird, dann erst kann die Umerziehung als wirklich gelungen

angesehen werden."

5. Schritt

Seite 588 (Stichwort "Re-education") Anweisungen für die "Re-education" des Deutschen

Volkes, herausgegeben von der "Einheit für psychologische Kampfführung" (Special Servis

Division) der US-Army.

6. Schritt

Seite 589 bis 595 (Stichwort "Diwald"): "Unsere gestohlene Geschichte".

7. Schritt

Seiten 628 a.E. bis 631 (Stichwort "Der Holocaust, die neue Weltreligion!")

8. Schritt

Seite 170 (Stichwort "Adenauer"): Adenauer über die Opferzahlen der Vertreibung von 13

Millionen Deutschen aus ihrer angestammten Heimat:

"6 Millionen Deutsche sind vom Erdboden verschwunden. Sie sind gestorben,

verdorben. Die Austreibung beruht auf dem Potsdamer Abkommen vom 2.

August 1945. Ich bin überzeugt, daß die Weltgeschichte über dieses Dokument

ein sehr hartes Urteil dereinst fällen wird."

9. Schritt

Seite 852 (Stichwort "Churchill"): Churchill über das Weltjudentum: “Und es ist gut möglich,

daß diese so erstaunliche Rasse dabei ist, ein anderes System von Moral und Philosophie zu

produzieren, so böse, wie Christentum gut war, das, wenn es nicht aufgehalten wird, alles das,

was das Christentum ermöglicht hat, für immer vernichten wird."
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10. Schritt

Seite 60 bis 63 (Stichworte "Hitler", "Götz Aly", "Lloyd George", "Lord Rothermere" und

"Sefton Delmer") sowie dazu Seite 215 bis 224 (Stichwort "Sefton Delmer", "Schwarze

Propaganda", "Directive JCS 1067": Das System der Charakterwäsche

11.Schritt

Seite 921 bis 926 (Stichworte "Entwicklungsprinzip", "Nahum Goldmann", "Geist des

Militarismus", "Deutschenhaß")

12. Schritt

Seite 530 bis 534 (Stichwort "John Dewey"): über den Deutschen Volksgeist

13. Schritt

Seite 509 bis 530 (Stichwort "Die Deutsche Alternative")

14. Schritt

Seite 915 bis 934 (Stichwort "Der Sinn der Geschichte")

15. Schritt

Seite 933 bis 939 und 946 bis 960 (Stichworte "Heimweg", "Das Wesen des talmudischen

Krieges", "Der Wille des Deutschen Volkes" und "Statt eines Schlußwortes")

Kennst Du eigentlich die Video-DVD's "Die kurzen Beine der Heiligen Lüge", "Zur Lage der

Deutschen Nation", "Auf den Fersen der Satanischen Lüge" und "Weltauferstehung"? Falls

nicht, werde ich veranlassen, daß sie Dir zugeschickt werden. Meine Entscheidung, die

Rechtsmittel gegen die mich betreffenden Urteile zurückzunehmen, habe ich in einem

"offenen Brief an die Söhne des Bundes" www.voelkische-reichsbewegung.org ausführlich

begründet. Kennst Du den?

Die DVD "Weltauferstehung" solltest Du Dir auf jeden Fall ansehen. Die betrifft die

Vorgänge, die fälschlich als "Finanzkrise" bezeichnet werden.

Sollte von alldem noch nichts in Deine Wahrnehmung eingetreten sein, könnte ich von mir

sagen: "Dein Vater, das Dir unbekannte Wesen".
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Nun wäre die Unbekanntheit vielleicht gänzlich uninteressant, wenn das Kennen nicht auch

Dich und Deine Lebenswelt beträfe. So liegen die Dinge aber nicht. Ich habe mein Leben

damit zugebracht, "hinter die Kulissen zu schauen"; das in den Blick zu bekommen, das mit

großem Aufwand planmäßig, in der Absicht, uns unseres Menschseins zu berauben, in den

Zustand der "Unsichtbarkeit" versetzt worden ist, indem uns eine Welt vorgegaukelt wird, in

der die Wahrheit zu einem Tabu gemacht worden ist.

Nun könntest Du diese These für ein Hirngespinst von mir halten. Sollte ich es Dir verübeln,

daß Du den bequemen Weg wähltest? Um Dir diese Flucht zu verleiden, will ich hier Bernd

Striegel, der der Welt ein bedeutendes Werk zum Verständnis des Mammonismus geschenkt

hat ("Über das Geld - Geschichte und Zukunft des Wirtschaftens"), zitieren:

"Wir alle sind von denjenigen, die es besser wissen (sollten), mit einem

Schleier aus Träumen, Nichtwissen und falschen Bildern umgarnt worden,

vielleicht auch, um die wahre Gestalt des Dahinterliegenden vor uns zu

verbergen... Was macht es, daß der Mensch heute einer seiner Erfindungen

unterworfen ist? ... Die liberalen Weltmarkt-Demokratien' verwandeln sich ja

derzeit zusehends in totalitäre, Orwellsche Überwachungsstaaten, da sie die

Glieder ihres Körpers - die Staatsbürger - immer mehr als ihre Feinde

behandeln. Doch viele sehen diese Unterdrückungsmechanismen gar nicht,

weil sie ungebrochen gerade die Heiligkeit der wirtschaftlichen Imperative

anerkennen, ja diese sogar oftmals gegen ihre eigenen Interessen verteidigen

und sich deshalb schon von selbst, ohne daß die Anwendung äußerer

Druckmittel noch notwendig wäre, freiwillig unterordnen. Sie wollen also

bereits das denken, was sie denken sollen." (S. 17)

Noam Chomsky (Jude und Säulenheiliger der 68er) hat diese Herrschaftstechnik umfassend

untersucht und dafür den Ausdruck "Herstellung gesellschaftlichen Konsenses ohne

Zustimmung" in Geltung gebracht.

Wem die Weltgeschichte sich nicht als Gang Gottes durch die Welt zu sich selbst, als das

Leben Gottes und seine Entwicklung erschließt (eben das ist Hegelisch), dem erscheint die

Bewußtmachung dieser Erscheinungen als Anklage gegen irgendwelche unbekannten Mächte.

Die meisten reagieren darauf mit Verdrängung; viele mit diffuser Angst und

Kulturpessimismus. Das Resultat dieser Reaktion ist eine eigenartige Lähmung des Willens,
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weil eine Änderung dieser Welt das Vorstellungsvermögen übersteigt. Diese Welt scheint zu

fest im "wissenschaftlichen" Weltbild gegründet, in dem Gott keine Rolle mehr spielt. Aus

dem in Europa und in den USA wirkenden Weltbild ist die Wahrheit entfernt. In diesem

Zusammenhang sollte uns das Eingeständnis Martin Bubers, eines hochgeschätzten jüdischen

Denkers, aufhorchen lassen. Er schrieb, daß die Judenheit maßgeblich dazu beigetragen habe,

"die Wahrheit zu einer unerlaubten (!) Fiktion" zu stempeln. In diesem Zusammenhang

bestimmte er die Judenheit als "das Nein zum Leben der Völker". (Buber, Martin Werke, 2.

Band, Schriften zur Bibel, Kösel-Verlag, München 1964, S. 1071 f.)

Im Horizont des Hegelschen Denkens ist die Negativität der gegenwärtigen Welt, die das

Dasein des nur verständigen Denkens ist, notwenig, um als endlich vernünftig gewordene

Welt auferstehen zu können.

Dieser das Hegelsche System krönende Gedanke ist in der Offenbarung des Johannes in der

Form des vorstellenden Denkens schon vollständig abgebildet. Die gegenwärtige Welt ist in

der Sprache des Johannes die "erste Erde", geprägt vom "ersten Himmel", die in der

Entstehung eines "neuen Himmels" und einer "neuen Erde" vergehen (Off. 21,1).

Der Schlüsselsatz, der dem Johannes die Weltgeschichte als die Entwicklung Gottes selbst

offenbart, ist:

"Denn Gott gab es ihnen ("Leute und Menschenscharen, Nationen und

Sprachen") ins Herz, nach seinem Plan zu handeln und in Auführung dieses

einen Planes ihre (!) Herrschaft dem Tier zu geben, bis Gottes Worte ihre

Erfüllung finden." (Off. 17,17).

Das “Tier” ist Mammon, dem der Verstand (der"Drache") “seine Macht, seinen Thron und

große Gewalt" verliehen hat. (Off. 13,2).

"Gottes Worte" sind nichts anderes als das Wesen Gottes (Joh 1,1-4). Das Wesen Gottes

verwirklicht sich durch das Handeln der "Leute und Menschenscharen, Nationen und

Sprachen", denen ins Herz gegeben war, nach Gottes Plan zu handeln; d.h. Gott ist da in der

Welt durch das Handeln der Menschen und in deren Handlungen.

Damit und dadurch ist die Negativität der gegenwärigen Welt als zugleich Positives erkannt.
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Die Aufhebung des "ersten Himmels" und der "ersten Erde" in einen "neuen Himmel" und in

eine "neue Erde" wird durch den Logos, die Vernunft, bewirkt (Off. 19,13).

Es gibt keine zwingendere Beglaubigung der Hegelschen Geschichtsphilosophie als die

Offenbarung des Johannes. Alles Geschen in der Welt, das'sich uns als Weltgeschichte

darbietet, steht im Zusammenhang der Notwendigkeit, wie Hegel gezeigt hat. In der Sprache

des Johannes ist dieser Zusammenhang ausgedrückt als Betätigung des einen Plans.

Als Trieb, Zweck und Ziel der Weltgeschichte ist Johannes - wiederum in völliger

Übereinstimmung mit Hegels Begriff der Geschichte - die "Erfüllung" von Gottes Wesen

("Worten") offenbart. Wann und wodurch ist nun das Wesen Gottes "erfüllt"? Wenn dieses

sich als das Innere vollständig geäußert hat, indem es als Welt und in der Welt erscheint und

die Wirklichkeit mit ihrem Begriff übereinstimmt, die damit die Idee des Gottesreiches ist.

Die Erscheinung Gottes in der Welt und als Welt ereignet sich als Kampf des Neuen gegen

das Alte und des Alten gegen das Neue; denn die "erste Erde" und die "neue Erde" sind

geistige Wesenheiten, als solche wirkliches Leben. Jedes Wesen hat den Trieb zur

Selbstwerdung und Selbsterhaltung in sich und geht deshalb auf die Vernichtung des jeweils

Anderen, von dem es sich bedroht weiß, aus. Hegel schreibt:

"So ist der Geist in ihm selbst sich entgegen; er hat sich selbst als das wahre

feindselige Hindernis seiner selbst zu überwinden; die Entwicklung, die in der

Natur ein ruhiges Hervorgehen ist, ist im Geist ein harter unendlicher Kampf

gegen sich selbst. Was der Geist will, ist, seinen eigenen Begriff erreichen;

aber er selbst verdeckt sich denselben, ist stolz und voll von Genuß in dieser

Entfremdung seiner selbst. - Die Entwicklung ist auf diese Weise nicht das

harm- und kampflose bloße Hervorgehen, wie die des organischen Lebens,

sondern die harte unwillige Arbeit gegen sich selbst; und ferner ist sie nicht

bloß das Formelle des Sich-Entwickelns, sondern das Hervorbringen eines

Zwecks von bestimmten Inhalte. Diesen Zweck haben wir von Anfang

festgestellt: es ist der Geist, und zwar nach seinem Wesen, dem Begriff der

Freiheit. Dies ist der Grundgegenstand und darum auch das leitende Prinzip

der Entwicklung, das, wodurch diese ihren Sinn und ihre Bedetung erhalt, wie

umgekehrt das Geschehene nur aus diesem Gegenstande hervorganen ist und
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nur in der Bezeihung äuf denselben einen Sinn und an ihm einen Gehalt hat."

(W 12,76)

Nach Johannes ist der Logos, die rettende Vernunft, "umkleidet mit einem Gewand, das mit

Blut getränkt ist". "Aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert, um damit

die Völker (die Gedanken Gottes sind / Herder)” zu schlagen mit eisernem Stab." (Off. 18,

12,15).

Nun wirst Du vielleicht sagen: "Nein, so einen Gott will ich nicht." Das kann Dir nicht helfen,

denn wir Menschen sind dieser Gott als seine Erscheinung im Element der Endlichkeit. Du

wirst nicht sagen wollen: "Nein, ich will mich nicht."

Der Kampf geht vor sich zwischen der Welt des Verstandes, der judaisierten Welt, einerseits

und der Welt der Vernunft, die keimhaft im Germanischen Volksgeist ihr Dasein hat. Diese

war noch nicht an der Zeit und ist gegenwärtig vollkommen überschattet von der judaisierten

Welt. In der vor unseren Augen sich vollziehenden Auflösung der Herrschaft Mammons

bricht jetzt das Zeitalter der Vernunft an.

Dieses Heilsgeschehen ist abgebildet im Verhältnis von Jakob (das ist der jüdische

Volksgeist, der Geist als Verstand) und seinem Zwillingsbruder Esau (das ist der Deutsche

Volksgeist, der Geist als Vernunft). Jakob - angestiftet von seiner Mutter -erschleicht sich

durch Täuschung des blinden Zwillingsvaters, Isaak, den väterlichen Segen und damit die

Weltbeherrschung. Nachdem die Täuschung entdeckt ist, gibt Isaak Esau, dem Erstgeborenen

Sohn, den ihm verbliebenen Restsegen: "Wenn du dich aber auflehnst, dann wirst du sein

Joch (die jüdische Weltherrschaft) abschütteln von deinem Nacken." (1. Mose 27,40)

Die befreiende Auflehnung muß als solche in Erscheinung treten, denn sonst ist sie nicht

wirklich. Daß Auflehnung in die Erscheinung tritt, ist beglaubigt durch die Verfolgung der

Aufbegehrenden durch die Macht, gegen die diesie sich erheben. Das ist der

heilsgeschichtliche Sinn meiner Gefangenschaft. Diese ist für die Judenheit die Chiffre, an der

sie erkennen, daß sich der Esau-Segen jetzt verwirklicht. Den Söhnen des Bundes (B'nai

B'rith) ist das bewußt. Dehalb haben sie lange gezögert, an mir dieses Zeichen zu setzen.

Als Aufständischer im Sinne des Esau-Segens bin ich im NPD-Verbotsprozeß hervorgetreten.

Um das nicht bekannt werden zu lassen, sind sie mit der Verfahrenseinstellung der
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Darstellung des Aufstandes auf der Weltbühne, die die öffentliche Verhandlung vor dem

Bundesverfassungsgericht gewesen wäre, ausgewichen. Sie haben versucht, mich aus diesem

Verfahern heraus mit einer läppischen Gefangenschaft von neun Monaten "zur Raison" zu

bringen. Das hat nicht funktioniert. Ich habe sie seitdem mehr als fünzigmal öffentlich

herausgefordert. Die daraufhin eingeleiteten Strafverfahren wurden jahrelang verschleppt.

Über 20 Anklagen hat man versucht, durch Einstellung wegen vermeintlicher Verjährung zu

liquidieren. Das war offensichtliche Strafvereitlung, eine schwerwiegende Straftat der

beteiligten Richter. Die übergeordnete Justizebene hat nicht mitgespielt, sondern die

Wiedereröffnung eines entsprechenden Sammelverfahrens vor dem Landgericht Potsdam

erzwungen. Daraus wurden dann 5 Jahre und zwei Monate Gefangenschaft. Als die Würfel in

diesem Sinne gefallen waren, ist die Münchner Justiz vorgeprescht. Sie erhob Anklage wegen

vermeintlicher Holocaustleugnung aufgrund einer von mir selbst gegen mich eingereichten

Anzeige wegen des Verbreitens des Buches "Vorlesungen über den Holocaust" von Germar

Rudolf. In dieses Verfahren wurden zwei weitere Anklagen einbezogen. Die eine davon

bezog sich auf die Verbreitung der Video-DVD "Die kurzen Beine der Heiligen Lüge"; die

andere auf ein im Internet veröffentlichtes Interview, das ich vor laufender Kamera am Rande

einer Hauptverhandlung gegen einen evangelischen Prediger gegeben hatte, der sich wegen

eines Bibelzitats, das den Juden mißfällt (Job. 8,44), vor Gericht gestellt sah. Das ergab eine

Gesamtstrafe von 6 Jahren.

Beide Urteile werden allein schon wegen des Strafmaßes jetzt zu einem Bumerang für die

Judenheit. Zur Illustration lege ich einen Computer-Ausdruck bei. Darin wird eine

Verbindung hersgestellt zwischen dem Urteil gegen den chinesichen Dissidenten Liu Xiaobo

(11 Jahre) und den gegen mich ergangenen Urteilen (12 Jahre). Dieses Bild ist auch im

englisch-sprachigen Internet - also weltweit - verbreitet worden.

Inzwischen hat sich auch das Bundesverfassungsgericht bewegt.

Die im April 2008 turnusmäßig in den Ruhestand versetzten Bundesverfassungsrichter Prof.

Dr. Hassemer (Vizepräsident) und Prof. Dr. Hoffmann-Riem hatten sich vor dem Hintergrund

der Verurteilung von Ernst Zündel (7 Jahre), Sylvia Stolz (3 1/2 Jahre) und Germar Rudolf (2

1/2 Jahre) wegen vermeintlicher Holocaustleugnung öffentlich gegen die Beibehaltung des

Holocaust-Maulkorbs ( 130 Abs. 3 StGB-BRD) ausgesprochen, insbesondere auch wegen der

Strafhöhe mit der Bemerkung, daß man keine Märtyrer schaffen sollte.
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Der TAGESSPIEGEL vom 10. Juli 2008 zitierte Hof fmannRiem mit folgenden Äußerungen:

"Mit der Strafbarkeit der Holocaust-Leugnung werde nicht das Rechtsgut

geschützt, das geschützt werden soll .... Das Bundesverfassungsgericht habe

sich bislang nicht sehr eingehend mit der Strafbarkeit der Holocaust-Leugnung

befaßt. Aber womöglich gebe es dazu mal eine neue, grundlegende

Entscheidung.

Für Hoffmann-Riem ist der Umgang mit der Holocaust-Leugnung ein Beispiel

für punktuell übertriebene Härte des Rechtsstaates in der Auseinandersetzung

mit dem Rechtsextremismus. Die streitbare Demokratie, rät der einstige

Verfassungsrichter, sollte es unterlassen, durch Repression Märtyrer zu

schaffen."

Dazu muß man wissen, daß Hoffmann-Riem als zuständiger Verfassungsrichter fünf Jahre

lang mit der von mir als Verteidiger für den Liedersänger Frank Rennicke erhobenen

Verfassungsbeschwerde gegen § 130 Abs. 3 StGB-BRD befaßt war. Er hat diese einfach

liegen gelassen. Als er in den Ruhestand versetzt war, wurde diese Beschwerde ganz schnell

mit der Erklärung "erledigt", daß sie nicht zur Entscheidung angenommen werde.

Man muß diese Fakten kennen, um die weitere vom TAGESSPIEGEL zitierte Aussage

Hoffmann-Riems richtig einordnen zu können:

"Wäre ich Gesetzgeber, würde ich die Leugnung des Holocausts nicht unter Strafe stellen."

Weiter im TAGESSPIEGEL: "Hätte er als Verfassungsrichter dazu eine Entscheidung treffen

müssen, 'hätte ich mich schwer getan!"

Kurz vor seiner Pensioniereung hatte er mir mitgeteilt, daß er die -später nicht zur

Entscheidung angenommene - Verfassungsbeschwerde von Frank Rennecke "nunmehr" (nach

fünf Jahren!) an den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg sowie an das

Bundesjustizministerium "zur Stellungnahme"weitergeleitet habe. Das war wohl seine letzte

Amtshandlung.
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Das alles sind deutliche Anzeichen einer Zerissenheit der Justiz. Dazu eine

Zwischenüberlegung:

Wie fühlst Du Dich in einem Staat, der Bürger anklagt, bewußt Lügen verbreitet zu haben, der

aber dem Angeklagten bei Strafe (abermalige Anklage wegen Verbreitens derselben Lügen)

verbietet, den Beweis zu führen, daß er nicht gelogen sondern die beweisbare Wahrheit gesagt

habe. Der, wenn er sich nicht an dieses Verbot hält und die entsprechenden Beweise beibringt,

tatsächlich erneut angeklagt und verurteilt wird und sein Verteidiger, der ihm geholfen hat,

die Beweisanträge zu stellen, gleich mitbestraft wird. Was wäre das wohl für ein Staat? Genau

das ist mit dem Prozeß gegen Ernst Zündel zu einer allseits wahrgenommenen Tatsache

geworden. Seine nicht vorbestrafte Verteidigerin ist wegen des Stellens entsprechender

Beweisanträge auf Anhieb zu 3 1/2 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Sie hatte den

Richtern die Frage gestellt, ob sie ihren Mandanten wegen Hobcaustleugnung auch dann

verurteilen würden, wenn sie selbst - wie der Angeklagte - überzeugt wären, daß der

behauptete Holocaust nicht stattgefunden habe.

Das hat den Vorsitzenden Richter Meinerzhagen veranlaßt, in der mündlichen

Urteilsbegründung gegen Ernst Zündel den denkwürdigen Satz auszusprechen, daß der

Angeklagte wegen Leugnung des Holocausts auch dann bestraft werden müßte, wenn dieser

nicht stattgefunden hätte, - "weil es das Gesetz so befiehlt".

Damit kann kein rechtlich gesonnener Richter leben. Sylvia Stolz hat die Antwort auf ihre

Frage selbst gegeben: Ein Richter, der selbst überzeugt ist, daß der behauptete Holocaust nicht

wirklich stattgefunden hat, und der dennoch wegen "Leugnens" verurteilt, ist ein

gemeingefährlicher Verbrecher. Daraus hat sie den Schluß gezogen: Da nicht angenommen

werden könne, daß alle Richter Verbrecher seien, sondern einige sich nicht zu einer

Verurteilung hergeben würden, wenn sie selbst den Holocaust bezweifelten, sei es die Pflicht

des Verteidigers, mit allen zu Gebote stehenden Beweisen den Versuch zu unternehmen, in

den Richtern Zweifel am behaupteten Holocaust-Geschehen zu wecken. Diese

Verteidigungsstrategie sei der Königsweg zu einem Freispruch.

Nach der Verurteilung von Sylvia Stolz habe ich deren Verteidigungsstrategie mit der

Video-DVD "Die kurzen Beine der Heiligen Lüge" für ein breites Publikum verständlich
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dargestellt. Allein dafür hat mir das Landgericht München dreineinhalb Jahre Gefangenschaft

zudiktiert.

Von vielen Seiten wurde mir zugetragen, daß die gegen mich in München und Potsdam

verhängten "Freiheitsstrafen" in Juristenkreisen ein tiefes Unbehagen ausgelöst haben. Das

hat die Justizlandschaft verändert.

Im Jahre 2002 hat Stefan Huster - heute Jura-Professor in Bochum - in der NJW (Neue

Juristische Wochenschrift) eine sorgfälige Studie zum Holocaust-Maulkorb veröffentlicht.

Darin zeigt er, daß § 130 Abs. 3 StGB "geradezu der Musterfall eines gegen Artikel 5 GG

verstoßenden Sondergesetzes zur Unterdrückung einer bestimmten Meinung" sei. Er hat

daraus aber nicht den Schluß gezogen, daß dieses Gesetz nichtig sei. Vielmehr hat er das

Bundesverfassungsgericht ermuntert, in diesem besonderen Falle mit Rücksicht auf das

Verfolgungsschicksal der Juden von Artikel 5 GG abzusehen. Im Jahre 2005 hat - ebenfalls in

der NJW - Günter Bertram, ein pensionierter Strafkammervorsitzender, das

Bundesverfassungsgericht gerügt, weil es ungeachtet der vielfach geäußerten Zweifel an der

Vereinbarkeit von § 130 Abs. 3 StGB mit dem Grundgesetz "noch keine Gelegenheit

genommen habe", sich zu dieser Frage zu äußern, obwohl ihm entsprechende

Verfassungsbeschwerden vorlägen.

Dieser Vorlauf verleiht dem freimütigen Eingeständnis von Hoffmann-Riem, daß sich das

Bundesverfassungsgericht bisher (das war im Jahre 2008) noch gar nicht gründlich mit der

Materie befaßt habe, seine eigentümliche Note und seiner Ankündigung, daß demnächst dazu

eine grundsätzliche Entscheidung ergehen werde, besonderes Gewicht.

Vermutlich in Abstimmung mit dem Bundesverfassungsgericht hat Thomas Fischer, Richter

am Bundesgerichtshof und Herausgeber des am weitesten verbreiteten Standard-Kommentars

zum Strafgesetzbuch-, in der im Jahre 2009 erschienenen 56. Auflage dieses

Kommentarwerks eine vernichtende Kritik an der bisherigen Rechtsprechung zu § 130 Abs. 3

StGB geübt und Zweifel an der Vereinbarkeit dieser Vorschrift mit Artikel 103 Abs 2 GG

("keine Strafe ohne Gesetz") geäußert.

Diese Kritik hat jetzt der I. Senat dees Bundesverfassungsgerichts ausdrücklich

aufgenommen, zugespitzt und in den Mittelpunkt der Begründung seines Beschlusses
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vom 4. November 2009 - 1 BvR 2150/08 - gestellt. Mit diesem hat es die

Grundrechtsbeschwerde des kürzlich verstorbenen Rechtsanwalts Jürgen Rieger,

stellvertretender NPD-Vorsitzender, gegen den erst im Jahre 2005 geschaffenen Absatz

4 von § 130 StGB (Verbot der Gedenkmärsche für den Fühererstellvertreter Rudolf

Heß) zwar als unbegründet zurückgewiesen, gleichzeitig aber Grundsätze aufgestellt,

die die Unvereinbarkeit des Holocaust-Maulkorbs (Absatz 3 von § 130 StGB) mit

Artikel 103 Abs. 2 GG und Artikel 5 Abs. 1 GG deutlich hervortreten lassen.

Für juristische Laien ist es nicht so ganz leicht, die Argumentationslogik des

Bundesverfassungsgerichts nachzuvollziehen. Das dürfte der Grund sein, warum die

Brisanz der Beschluß-Begründung in der Öffentlichkeit noch nicht erkannt worden ist.

Ich will versuchen, den Weg für ein besseres Verständnis zu bahnen.

Die Sprengsätze sind auf drei verschiedenen Ebenen des Holocaust-Malkorbs angebracht.

1. Ebene - Artikel 5 GG/ Schutz der Meinungsfreiheit

2. Ebene - Allgemeine Freiheitsgarantie (Artikel 2 GG)

3. Ebene - Artikel 103 Abs. 2 GG/ Gebot der tatbestandlichen Bestimmtheit einer Strafnorm

Zur ersten Ebene:

Die Meinungsfreiheit ist nicht schrankenlos. Sie gilt nur im Rahmen der allgemeinen Gesetze.

Sie kann auch darüberhinaus zum Schutze der persönlichen Ehre und zum Schutze der Jugend

in der Öffentlichkeit eingeschränkt werden.

Bisher haben die Gerichte stets behauptet - ohn das näher zu begründen -, daß sich der

Holocaust-Maulkorb nicht gegen eine bestimmte Meinung richte, also ein allgemeines Gesetz

und nicht ein Sondergesetz gegen eine bestimmte Meinung, mithin zulässig sei.

Diese Denkrichtung hatte - wie bereits erwähnt - Stefan Huster der Lächerlichkeit

preisgegeben, ohne daß die Instanzgerichte daraufhin ihre Praxis änderten. Alle beriefen sich

darauf, daß ja der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht diese

(grundrechtswidrige) Praxis billigen würden.
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Nunmehr hat der 1. Senat mit seinem Beschluß vom 4. November 2009 die vom

Grundgesetzgeber gewollte Grenzziehung zwischen allgemeinen Gesetzen, die die

Meinungsfreiheit in zulässiger Weise einschränken, und Sondergesetzen, die sich nur gegen

bestimmte Meinungen richten und deshalb verboten sind, deutlicher als bisher

herausgearbeitet. Er hat am Beispiel des Absatzes 4 von § 130 StGB, der die Gutheißung der

nationaissozialistischen Herrschaft unter Strafe stellt, darauf abgehoben, daß diese Vorschrift

nicht allgemein die Gutheißung jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft verbiete (z.B. nicht

auch das stalinistische Regime), sondern nur einer bestimmten- nämlich der

nationalsozialistischen Herrschaft. Deshalb sei Abs. 4 von § 130 StGB ein durch Artikel 5

Abs. 1 GG verbotenes Sondergesetz.

Daß der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichts die Beschwerde von Jürgen Rieger

gleichwohl zurückgewiesen hat, beruht auf Erwägungen, die für Absatz 3 (Holocaust-

Maulkorb) keine Bedeutung haben. Das Grundgesetz insgesamt sei geradezu als

"Gegenentwurf zur nationalsozialistischen Gewalt und Willkürherrschaft zu verstehen", ihm

sei daher - so argumentieren die Karlsruher Richter - das Verbot der Gutheißung dieses

Regimes "immanent" (innewohnend).

Im weiteren Verlauf ihrer Begründung haben die Richter deutlich werden lassen, daß das

"Immanenz-Argument" für Absatz 3 von § 130 StGB nicht gilt.

Am klarsten kommt diese Willensrichtung darin zum Ausdruck, daß ausdrücklich eine

gedankliche Verbindung zwischen § 130 Abs. 4 und § 140 Nr. 2 StGB hergestellt wird.

Letztere Bestimmung erklärt die Billigung bestimmter schwerer Verbrechen zur Straftat. Die

Leugnung einer Tat ist nicht deren Billigung. Eher das Gegenteil. Da es in der Vergangenheit

aber nicht an Versuchen gefehlt hat, die Leugnung des Holocausts in seine Billigung

umzulügen, wird in den Entscheidungsgründen vorbeugend klargestellt, daß das

Tatbestandsmerkmal der Billigung im Lichte des Grundrechts der Meinungsfreiheit

einschränkend auszulegen ist. Insoweit heißt es in dem Beschluß wörtlich:

"Eine Billigung in Form des - auch geschichtsverfälschenden einseitigen

-bloßen Unterlassens der Erwähnung von geschehenen Gewalttaten im

Zusammenhang mit positiven Bezugnahmen auf Ereignisse der NS-Zeit
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überschreitet die Schwelle zur enthemmenden Gewaltverherrlichung ..

grundsätzlich nicht." (Tz 101)

Der Jurist folgert daraus im Umkehrschluß:

"Wenn schon die latente Billigung eines tatsächlich geschehenen Verbrechens

die Schwelle zur Strafbarkeit nicht überschreitet, dann erst recht nicht die

Leugnung des Verbrechens - egal, ob man dies als Billigung wertet oder nicht;

denn der Leugnung als solcher mangelt jegliche positive Bezugnahme auf jene

Umstände und Verhältnisse, aus denen heraus das geleugnete Verbrechen

begangen worden sein soll. Im Gegenteil: Die Logik des Leugnens enthält eine

negative Bezugnahme auf das behauptete Verbrechen. Dieses wird doch ggf.

deshalb wider besseres Wissen in Abrede gestellt, weil ein als schweres Übel

empfundener Schuldspruch - von wem auch immer - abgewendet werden soll.

Der Leugner stellt sich damit genau auf jenes weltanschaulich-ethische

Fundament, das durch die Strafdrohung geschützt werden soll."

Bei der Untersuchung der 2. Ebene wird gezeigt werden, daß der 1. Senat auch den Fluchtweg

in die vermeintlich reine Tatsachenbehauptung ohne Meinungsanteil" verlegt hat. Mit diesem

Argument wollte man der Holocaustleugnung den Schutz des Artikels 5 Abs. 1 GG entziehen,

weil Tatsachenbehauptungen keine Meinungen seien.

Dieser Fluchtweg soll daher hier nur kurz abgehandelt werden.

Jenes Argument ignoriert geflissentlich den rechtlich bedeutsamen Unterschied zwischen

Tatsachenbehauptung und Tatsachenfeststellung. Letztere ist ein reines Werturteil also eine

Meinungsäußerung, die in den Schutzbereich des Artikels 5 Abs. 1 GG fällt. Wer nämlich

aussagt, daß sich ein bestimmtes Ereignis zugetragen habe und dabei für jedermann erkennbar

ist, daß der Aussagende kein unmittelbarer Zeuge des Geschehens war, handelt es sich nicht

um eine Tatsachenbehauptung sondern um die Mitteilung einer - wie auch immer

gewonnenen - Überzeugung Überzeugungen sind Werturteile und keine Tatsachenurteile. So

lernt jeder Jurist beizeiten, z.B. daß richterliche Tatsachenfeststellungen in Ermangelung

unmittelbarer Wahrnehmung bezüglich des festgestellten Geschehens stets nur der

richterlichen Überzeugung Ausdruck geben, daß die erhobenen Beweise eine "an Sicherheit
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grenzende Wahrscheinlichkeit" begründen, daß es sich so und nicht anders zugetragen habe.

Wahrscheinlichkeitsurteile sind Meinungen und keine Tatsachenbehauptungen.

Auf der hier behandelten 1. Ebene lassen die Ausführungen des 1. Senats im Beschluß vom 4.

November 2009 keine andere Prognose zu als diejenige, daß er demnächst auch den

Holocaust-Maulkorb ( § 130 Abs. 3 StGB) als ein Sondergesetz im Sinne der Rechtsprechung

zu Artikel 5 Abs. 1 GG bestimmen wird und zwar deshalb, weil diese Bestimmung nicht

allgemein die Leugnung von Völkermorden mit Strafe belegt, sondern nur die "unter der

Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 des

Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art (Völkermord)."

Ich halte es für höchst unwahrscheinlich, daß die Karlsruher Richter intellektuellen

Selbstmord begehen werden, indem sie behaupten, daß dem Grundgesetz auch das Verbot der

Holocaust-Leugnung "immanent" sei.

Die eigentlich interessanten und über die Problematik der Holocaust-Leugnung weit

hinausgehenden Präzisierungen des Umfangs der Meinungsäußerungsfreiheit hat der 1. Senat

des Bundesverfassungsgerichts aus gutem Grund auf den Ebenen zwei und drei

vorgenommen. Ausdrücklich nimmt er Abschied von dem die "wehrhafte Demokratie"

kennzeichnenden Schlachtruf "Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit!". (Tz 67)

Zur zweiten Ebene

Vor dem Hintergrund der allgemeinen Freiheitsgarantie (Artikel 2 GG) muß jedes

strafrechtliche Verbot oder Gebot als notwendige Maßnahme zum Schutze eines bestimmten

Rechtsgutes gerechtfertigt sein. Der Staat darf nicht nach Belieben die Handlungsfreiheit der

Individuen einschränken.

Seit Einführung des Holocaust-Maulkorbs durch das Verbrechens-Bekämpfungsgesetz vom

28. Oktober 1994 tobt in der Fachliteratur der Streit um das straflegitimierende Schutzgut. Mit

den Entscheidungsgründen zu seinem Beschluß vom 4. November 2009 hat der 1. Senat des

Bundesverfassungsgerichts die Grundlagen für die Beendigung dieser Kontroverse gelegt und

zugleich deutlich gemacht, daß weder das vom Gesetzgeber bezeichnete Schutzgut, der

öffentliche Friede, noch die sonstigen in Literatur und Rechtsprechung gehandelten
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Schutzgüter-Vorschläge die Kraft in sich haben, die Strafbarkeit der Holocaust-Leugnung zu

legitimieren.

So unscheinbar kommt die Ankündigung einer Sensation daher, die deshalb als solche

noch gar nicht erkannt worden ist!

Der nicht mit der juristischen Formensprache vertraute Leser könnte nun leicht dadurch in

Verwirrung geraten, daß der Ausdruck "öffentlicher Friede" in den Entscheidungsgründen des

Beschlusses vom 4. November 2009 in doppelter Funktion vorkommt: einmal als Schutzgut,

das die Strafbarkeit der in den einzelnen Absätzen des § 130 StGB typisierten Handlungen

legitimieren soll, und einmal als Tatbestandsmerkmal.

Das Schutzgut kann, aber muß nicht als solches im Wortlaut des Gesetzes erwähnt sein. Es ist

im allgemeinen aus den sogenannten Gesetzesmaterialien (Motive, amtliche Begründung des

entsprechenden Gesetzentwurfs, Protokolle der Ausschußberatungen sowie der

Parlamentsdebatten) oder aus der systematischen Stellung einer einzelnen Bestimmung im

Gesamtzusammenhang des Gesetzes zu erkennen.

Anders verhält es sich mit Tatbestandsmerkmalen*.. Diese typisieren auf allgemeine Weise

jene menschlichen Verhaltensweisen, die, wenn sie als Ereignisse in Raum und Zeit in

Erscheinung treten, die Strafsanktion auslösen. Sie müssen als solche erkennbar im Wortlaut

des Gesetzes erscheinen.

Die Schutzgut-Kritik hat ihren Maßstab in Artikel 2 GG (allgemeine Freiheitsgarantie) und

den daraus abgeleiteten besonderen Freiheitsverbürgungen des Grundgesetzes. Richtpunkt ist

dabei der ungeschriebene Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit. Dieser besagt, daß

Eingriffe in die Freiheitssphäre der Bürger zum Schutze des in Betracht zu ziehenden

Rechtsgutes (Interesses) erforderlich, geeignet und angemessen sein müssen.

Die Kritik der Tatbestandsmerkmale ist an Artikel 103 Absatz 2 GG auszurichten. Danach

muß die Strafbarkeit eines bestimmten Verhaltens vor Tatbegehung durch ein Gesetz

bestimmt sein (nulla poena sine lege - keine Strafe ohne Gesetz). Die daraus abzuleitenden

Anforderungen an den Gesetzeswortlaut werden in der Begründung des Beschlusses vom 4.

November 2009 wie folgt beschrieben:
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"Artikel 103 Abs. 2 GG verpflichtet den Gesetzgeber, die Voraussetzungen der

Strafbarkeit so konkret zu umschreiben, daß Tragweite und

Anwendungsbereich der Straftatbestände zu erkennen sind und sich durch

Auslegung ermitteln lassen. Diese Verpflichtung dient einem doppelten

Zweck. Einerseits geht es um den rechtsstaatlichen Schutz des

Normadressaten. Jedermann soll vorhersehen können. welches Verhalten

verboten und mit Strafe bedroht ist. Andererseits soll sichergestellt werden,

daß nur der Gesetzgeber über die Strafbarkeit entscheidet. Insoweit enthält

Arts 103 Abs. 2 GG einen strengen Gesetzesvorbehalt, der es der

vollziehenden und der rechtsprechenden Gewalt verwehrt, über die

Voraussetzung einer Bestrafung selbst zu entscheiden." (Tz 88)

Diese Klarstellung war an dieser Stelle vorzunehmen, um die unterschiedlichen

Prüfungsebenen deutlich zu umreißen. Hier auf der zweiten Ebene sind aus dem Beschluß

vom 4. November 2009 jene grundsätzlichen Aussagen des 1. Senats herauszufiltern, die

letztlich dem Holocaust-Maulkorb in der Denkwelt der Verfassungsrichter die

Legitimationsgrundlage entziehen.

Der Schutz des öffentlichen Friedens - wer könnte daran zweifeln? - sei ein legitimer

Schutzzweck (Tz 70), sagen sie; aber das ist nichtssagend, solange nicht der zu schützende

Bereich der Öffentlichkeit inhaltlich bestimmt wird. Darin liegt die Schwierigkeit.

"Welche Zwecke legitim sind, hängt ... auch vom jeweiligen Grundrecht ab, in

das eingegriffen wird. Nicht legitim ist insbesondere eine Aufhebung des in

dem jeweiligen Grundrecht enthaltenen Freiheitsprinzips als solchen. Für die

Meinungsfreiheit findet dies in der Wechselwirkungslehre seinen spezifischen

Ausdruck. Zwischen Grundrechtsschutz und Grundrechtsschranken findet eine

Wechselwirkung in dem Sinne statt daß die allgemeinen Gesetze zwar

Schranken setzen, diese aber ihrerseits wieder im Licht dieser

Grundrechtsverbürgungen bestimmt werden müssen 0. Die Schranken der

Meinungsfreiheit dürfen deren substantiellen Gehalt nicht in Frage stellen.

Dies gilt für die Auslegung ebenso wie für das beschränkende Gesetz und die

mit ihm verfolgten Zwecke selbst ( )." (Tz 71)
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Das ist die gedankliche Plattform, von der aus der 1. Senat seine Streifzüge zur Abgrenzung

des unantastbaren Kernbereichs der Meinungsäußerungsfreiheit unternimmt. Es ist das der

interessanteste Teil der Entscheidungsgründe. Dieser markiert eine historische Zäsur im

dahinwelkenden Leben der OMF-BRD.

Zur näheren Bestimmung des Kernbereichs des Grundrechts aus Artikel 5 GG stellt der 1.

Senat auf den Unterschied zwischen "rein geistig bleibenden Wirkungen von bestimmten

Meinungsäußerungen" einerseits (Tz 72) und Meinungsäußerungen, "die über die

Überzeugungsbildung hinaus mittelbar auf Realwirkungen angelegt sind und etwa in Form

von Appellen zum Rechtsbruch, aggressiven Emotionalisierungen oder der Herabsetzung von

Hemmschwellen rechtsgutgefährdende Folgen unmittelbar auslösen können.”(Tz 73)

Diese zu begrüßende Unterscheidung läßt sich im sensibelsten Bereich - im Bereich der

Einstellung zum demokratischen Prinzip -wie folgt exemplifizieren:

Geschützt ist:

"Heute ist die Demokratie Fassade der Plutokratie: weil die Völker nackte

Plutokratie nicht dulden würden, wird ihnen die nominelle Macht überlassen,

während die faktische Macht in den Händen der Plutokraten ruht. In

republikanischen wie in monarchischen Demokratien sind die Staatsmänner

Marionetten, die Kapitalisten Drahtzieher: sie diktieren die Richtlinien der

Politik, sie beherrschen durch Ankauf der öffentlichen Meinung die Wähler,

durch geschäftliche und gesellschaftliche Beziehungen die Minister." (Graf

Coudenhove-Kalergi, Praktischer Idealismus, Berlin 1915, S. 38)

Nicht geschützt ist

"Gegen Demokraten helfen nur Soldaten!"

Die zuletzt zitierte Parole will nicht im Raum des reflektierenden Denkens überzeugen,

sondern an diesem Denken vorbei in den gefühlsgesteuerten Handlungsraum vordringen, um

die Angesprochenen zu bewegen, mit Demokraten in der Art von Soldaten, also mit

Gewehren und Granaten "Schluß zu machen" oder wenigstens eine latente Bereitschaft für
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diese Art des Umgangs einzuüben, die bei sich bietender Gelegenheit abgerufen und in

Aktionen umgesetzt werden könnte.

Es kommt hier die Scheidung zwischen verantwortlich handelnden Volksgenossen und Pöbel

ins Blickfeld.

Wir sollten uns nicht beklagen, wenn das Bundesverfassungsgericht auf diese Weise zu einer

"Ent-Pöbelung" des sogenannten nationalen Lagers beiträgt. Es konterkariert damit in

gewisser Weise die Anstrengungen unserer Feinde, die deutschbewußten Deutschen als

Pöbelhaufen zu präsentieren.

In diesem Zusammenhang kann die Bedeutung der im Jahre 2009 stattgefundenen

Kanonisierung der Formensprache der "friedlichen Revolution von 1989" gar nicht

überschätzt werden. Der Beschluß des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichts kann

geradezu als Einladung gelesen werden, sich dieser Formensprache für den friedlichen

Systemwandel hin zum Neuen Nationalsozialismus zu bedienen. Wir lesen in den

Entscheidungsgründen:

"Die Absicht, Äußerungen mit schädlichem oder in ihrer gedanklichen

Konsequenz gefährlichen Inhalt zu behindern, hebt das Prinzip der

Meinungsfreiheit selbst auf und ist illegitim." (Tz 72)

"Allein die Wertlosigkeit oder auch die Gefährlichkeit von Meinungen als

solche ist kein Grund, diese zu beschränken." (a.a.O)

"Art. 5 Abs. 1 GG erlaubt nicht, die Meinungsfreiheit unter einen generellen

Abwägungsvorbehalt zu stellen." (a.a.O.)

"Für den Schutz von materiellen Rechtsgütern ergibt sich hieraus eine Art

Eingriffsschwelle für die Gefahrenabwehr: Gefahren, die lediglich von den

Meinungen als solchen ausgehen, sind zu abstrakt, als daß sie dazu

berechtigen, diese staatlicherseits zu untersagen. Solange eine Gefahr nur in

der Abstraktion des Für-richtig-Haltens und im Austausch hierüber besteht, ist

die Gefahrenabwehr der freien geistigen Auseinandersetzung der
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verschiedenen gesellschaftlichen Strömungen untereinander anvertraut." (Tz

74)

"Der Staat ist damit rechtsstaatlich begrenzt auf Eingriffe zum Schutz von

Rechtsgütern in der Sphäre der Äußerlichkeit. Demgegenüber steht ihm ein

Zugriff auf das subjektive Innere der individuellen Überzeugung, der

Gesinnung und dabei nach Art. 5 Abs. 1 GG auch das Recht, diese mitzuteilen

und zu verbreiten, nicht zu." (a.a.O.)

"Rein geistige Wirkungen und rechtsverletzende Wirkungen von

Meinungsäußerungen stehen dabei nicht in strenger Alternativität zueinander.

Sie sind nicht rein formal abgrenzbar und können sich überschneiden. Dem

Gesetzgeber kommt bei der Gestaltung von meinungsbeschränkenden

Gesetzen insoweit ein Spielraum zu. Er muß sich jedoch von vornherein auf

die Verfolgung von Schutzzwecken beschränken, die an dieser Grenze

orientiert sind und nicht schon das Prinzip der freien geistigen

Auseinandersetzung selbst zurücknehmen .... Je konkreter und unmittelbarer

ein Rechtsgut durch eine Meinungsäusserung gefährdet wird, desto geringer

sind die Anforderungen an einen Eingriff; je mittelbarer und entfernter die

drohenden Rechtsgutverletzuflgen bleiben, desto höher sind die zu stellenden

Anforderungen. Entsprechend sind Eingriffe in die Meinungsfreiheit umso

eher hinzunehmen, als sie sich auf die Formen und Umstände einer

Meinungsäußerung in der Außenwelt beschränken. Je mehr sie hingegen im

Ergebnis eine inhaltliche Unterdrückung der Meinung selbst zur Folge haben,

desto höher sind die Anforderungen an das konkrete Drohen einer

Rechtsgutgefährdung." (Tz 75)

Mit diesen ausnahmslos zustimmungsfähigen Thesen hat der 1. Senat des

Bundesverfassungsgerichts das Brennholz herbeigeschafft für den Scheiterhaufen, auf dem

demnächst der Holocaust-Maulkorb verbrannt werden wird.

Die Architektur dieses Scheiterhaufens ist in der Weise konzipiert, daß vermittels dieser

Thesen der Sinngehalt des Ausdrucks "öffentlicher Frieden" im Sinne des § 130 StGB auf
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einen Umfang reduziert wird, der für die Legitimierung der Strafbarkeit der Leugnung bzw.

Verharmlosung des Holocausts nichts mehr hergibt.

Ihr befreiendes Vernichtungswerk leiten die Karlsruher Richter mit dem Satz ein:

"Nach (den) vorstehenden Maßstäben (ist) dem Be

griff des öffentlichen Friedens ein eingegrenztes

Verständnis zugrunde zu legen”. (Tz 77)

So, als wollten sie den Vorsitzenden Richter Dielitz maßregeln, der in der mündlichen

Begründung des von der Potsdamer 2. großen Strafkammer gegen mich gesprochenen Urteils

die vermeintliche Unerträglichkeit meiner Meinungen als strafbegründend betont hatte, haben

sie hervorgehoben, daß Artikel 5 Abs. 1 GG außer Kraft gesetzt wäre, wenn der öffentliche

Friede als Zumutsbarkeitsgrenze gegenüber unerträglichen Ideen "allein wegen der Meinung

als solcher" anerkannt würde (Tz 77).

Dieses Thema wird in den Entscheidungsgründen in folgenden Variationen moduliert:

"Nicht tragfähig für die Rechtfertigung von Eingriffen in die Meinungsfreiheit

ist ein Verständnis des öffentlichen Friedens, das auf den Schutz vor

subjektiver Beunruhigung der Bürger durch die Konfrontation mit provokanten

Meinungen und Ideologien oder auf die Wahrung von als grundlegend

angesehenen sozialen oder ethischen Anschauungen zielt. Eine Beunruhigung,

die die geistige Auseinandersetzung im Meinungskampf mit sich bringt und

allein aus dem Inhalt der Ideen und deren gedanklichen Konsequenzen folgt,

ist notwendige Kehrseite der Meinungsfreiheit und kann für deren

Einschränkung kein legitimer Zweck sein." (Tz 77)

…"Die mögliche Konfrontation mit beunruhigenden Meinungen, auch wenn

sie in ihrer gedanklichen Konsequenz gefährlich und selbst wenn sie auf eine

prinzipielle Umwälzung der geltenden Ordnung gerichtet sind, gehört zum

freiheitlichen Staat."('a.a.O.)
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"Der Schutz vor einer Beeinträchtigung des “allgemeinen Friedensgefühls”

oder der …Vergiftung des geistigen Klimas sind ebensowenig ein

Eingriffsgrund wie der Schutz der Bevölkerung vor einer Kränkung ihres

Rechtsbewußtseins durch totalitäre Ideologien oder eine offenkundig falsche

Interpretation der Geschichte.” (a.a.O.)

“Auch das Ziel, die Menschenrechte im RechtsbewuI3tsein der Bevölkerung

zu festigen, erlaubt es nicht, zuwiderlaufende Ansichten zu unterdrücken."

(a.a.O.)

Mit diesem Rundumschlag hat das Bundesverfassungsgericht auch alle beiherspielenden

Varianten des Friedensbegriffs entmächtigt, die in Literatur und Rechtsprechung zur

Rechtfertigung des Holocaust-Maulkorbs herbeizitiert worden sind. Das Bemühen, diesen

Sumpf ein für allemal trocken zu legen, ist unverkennbar.

Es ist jetzt also danach Ausschau zu halten, was als Bedeututungsfeld des Ausdrucks

"öffentlicher Friede" in der Vorstellung der Bundesverfassungsrichter übrig geblieben ist; und

ob dieses Übrige die Strafbarkeit der Holocaust-Leugnung zu legitimieren vermag.

Auf den ersten Teil der Frage gibt der 1 - Senat folgende Antwort:

"Ein legitimer Zweck, zu dessen Wahrung der Gesetzgeber öffentlich wirkende

Meinungsäußerungen begrenzen darf, ist der öffentliche Friede (...) in einem

Verständnis als Gewährleistung von Friedlichkeit. Ziel ist hier der Schutz vor

Äußerungen, die ihrem Inhalt nach erkennbar auf rechtsgutgefährdende

Handlungen hin angelegt sind, das heißt den Übergang zu Aggression oder

Rechtsbruch markieren. Die Wahrung des öffentlichen Friedens bezieht sich

insoweit auf die Außenwirkungen von Meinungsäußerungen etwa durch

Appelle oder Emotionalisierungen, die bei den Angesprochenen

Handlungsbereitschaft auslösen oder Hemmschwellen herabsetzen oder Dritte

unmittelbar einschüchtern. Auch hier knüpft der Eingriff in die

Meinungsfreiheit möglicherweise zwar an den Inhalt der Meinungsäußerung

an. Jedoch richtet sich der Schutz des öffentlichen Friedens auf die

Aufrechterhaltung des friedlichen Miteinanders. Es geht um einen
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vorgelagerten Rechtsgüterschutz, der an sich abzeichnende Gefahren anknüpft,

die sich in der Wirklichkeit konkretisieren." (Tz 78)

Hervorzuheben ist eine auffällige Schwäche der Argumentation, die hoffentlich demnächst

ausgemärzt werden wird. Dreh- und Angelpunkt der Begründung ist eine der Rechtssetzung

und - anwendung vorgelagerte Weltbildkomponente, die nicht zur Disposition der Justiz oder

des Gesetzgebers steht. Dabei macht sich das Bundesverfassungsgericht einer

Grenzüberschreitung schuldig, die - konsequent zuende gedacht - die Abschaffung der Justiz

bedeutet. Das hier angesprochene Problem wird - ohne vom 1. Senat erkannt zu werden - in

den Entscheidungsgründen zu Textziffer 81 deutlich herausgestellt wie folgt:

“§ 130 Abs. 4 StGB definiert als unter Strafe gestellte Tathandlung die

Billigung, Verherrlichung und Rechtfertigung der nationalsozialistischen

Gewaltund Willkürherrschaft. Bestraft wird damit das Gutheißen nicht von

Ideen, sondern von realen (!)Verbrechen . . .”

Ein Verbrechen ist erst dann real, wenn es als ein Ereignis in Raum und Zeit gesetzt worden

ist. Es ist ein vergangenes Phänomen der Seinssphäre. Als solches kann es kein

Tatbestandsmerkmal im Sinne einer normativ-wertenden allgemeinen (Artikel 19 GG!.)

Typisierung möglicher Verhaltensweisen von Menschen sein, die durch die Strafandrohung

verhindert werden sollen, Zur Kennzeichnung dieses rechtsdogmatischen Wechselbalgs haben

sich Gerichte das Wort "tatbestandliche Voraussetzung" einfallen lassen. Aber damit ist das

Problem nicht verschwunden.

Das Strafrecht kennt die Gruppe der "akzessorischen" Delikte. Diese sind dadurch

gekennzeichnet, daß sie ein Verhalten zur Straftat erklären, das in bestimmter Weise in

Beziehung steht zu einer anderen realisierten Tat. Dabei kann das zur Straftat erklärte

Verhalten vor, während oder nach der Bezugstat in Erscheinung getreten sein: z.B.

Anstiftung, Beihilfe, Hehlerei. In allen Fällen muß die Bezugstat als geschehen im Prozeß

gegen den Beziehungstäter vollumfänglich bewiesen werden.

In § 130 Abs. 4 StGB ist die Bezugstat, der im Ausdruck "nationalsozialistische Gewalt- und

Willkürherrschaft" zusammengefaßte (epitomierte) Kosmos von staatlich verübten

Greueltaten, dem forensischen Beweis entzogen. Daß diese Greueltaten "reale Verbrechen"
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sind, ist dekretiert. Wo und wann hat es das jemals in der Rechtsgeschichte gegeben?

Dieser Übergriff des "Gesetzgebers" ist nichts anderes als eine offene Kriegserklärung an das

Deutsche Volk. Der erklärte Krieg ist seinem Wesen nach ein Religionskrieg. Völker sind

Gedanken Gottes (Herder). Völker, die sich in die Form von Staaten gebracht haben, d.h. in

sich die Form zur freien Willensbildung und Durchsetzung gesetzt haben, sind Gestalten

Gottes (Hegel).Juda, "das Nein zum Leben der Völker" (Martin Buber) - also der Anti-Gott -

hat den im Deutschen Volk verkörperten liebenden Gott, zu dem die Christenheit betet, zum

Teufel erklärt und ihm den Decknamen "nationalsozialistische Gewalt und Willkürherrschaft"

gegeben.

In einem im Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL veröffentlichten Essay hat der

Geschichtsforscher Götz Aly dieser Gestalt Gottes einen ganz anderen Namen gegeben. Er hat

die Tatsache wiederentdeckt, daß 95 Prozent der Deutschen "den Nationalsozialismus nicht

als System der Unfreiheit und des Terrors”, sondern als “Regime der sozialen Wärme”, als

eine Art “Wohlfühldiktatur” empfanden (DER SPIEGEL 10/2005, S. 36).

Ebenfalls DER SPIEGEL hatte in seiner Ausgabe Nr. 20/2003 auf Seite 47 berichtet, daß die

Deutschen auch nach den grauenvollen Kriegsjahren 1943 bis 1945 noch immer nicht vom

Nationalsozailismus "geheilt" waren. Eine im Jahre 1948 veranstaltete Unfrage habe ergeben,

daß etwa 57 Prozent der Deutschen noch im Jahre 1948 der Meinunge gewesen seien, daß

"der Nationalsozialismus eine gute Idee" gewesen sei.

Der Jude Sefton Delmer, während des II. Weltkrieges Chef der britischen Greuelpropaganda

gegen das Deutsche Reich und dieser Eigenschaft der satanische Verleumder des Deutschen

Volkes, berichtete nach seiner Deutschlandreise im Jahre 1936:

"Deutschland war im Jahre 1936 ein blühendes, glückliches Land. Auf seinem

Antlitz lag das Strahlen einer verliebten Frau. Und die Deutschen waren

verliebt - verliebt in Hitler. Sie beteten seine feste, rücksichtlose Herrschaft an

. ... Und sie hatten allen Grund zur Dankbarkeit. Hitler hatte die

Arbeitslosigkeit bezwungen und ihnen eine neue wirtschaftliche Blüte

gebracht. Er hatte seinen Deutschen ein neues Bewußtsein ihrer nationalen

Kraft und ihrer nationalen Aufgabe vermittelt." (zitiert nach H. Schröcke,

Kriegsursachen und Kriegsschuld, Verlag für ganzheitliche Forschung, 2002,

S. 83)
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Mit wem das Deutsche Volk in den Kriegen des 20. Jahrhunderts gerungen hat, hat in eben

diesem Jahrhundert Martin Buber auf den Punkt gebracht. Mit noch größerer Autorität hat vor

ihm Jesus von Nazareth, unser Heiland, den Feind benannt. Seinen Kreuzestod vor Augen,

sprach er zu den Juden:

"Ihr stammt aus dem Teufel als Vater und wollt nach den Gelüsten eures

Vaters tun. Dieser war ein Menschenmörder von Anbeginn; er steht nicht in

der Wahrheit, weil in ihm nicht Wahrheit ist. Wenn er die Lüge sagt, so sagt er

sie aus dem, was ihm eigen ist; denn ein Lügner ist er und Vater von ihr." (Joh.

8,44)

Die Weltmacht, die gegen das Deutsche Reich seit seiner Auferstehung im Jahre 1871

ununterbrochen Krieg führt und sich seit über 60 Jahren als Hauptwaffe der Lüge bedient,

nannte Graf Nicolaus Coudenhove-Kalergi "Plutokratie". Der amerikanische Autokönig

Henry Ford hat ihre zeitgenössische Gestalt, in der sie am 24. März 1933 dem Deutschen

Reich unter der Führung von Adolf Hitler mit einer förmlichen Proklamation den Heiligen

Krieg erklärt hat, mit einem unvergleichlichen finanziellen Aufwand von einem

interdisziplinären Forschungsstab analysieren lassen. Das Ergebnis dieser Forschungen hat er

unter seinem Namen in Buchform mit dem Titel "Der Internationale Jude" im Jahre 1925

veröffentlicht. Das Ergebnis und die daraus zu ziehenden Schlußfolgerungen sind darin wie

folgt zusammengefaßt:

"Augenscheinlich besteht heute in der Welt eine zentrale Finanzmacht, die ein

weltweit straff organisiertes Spiel treibt; die Welt ist ihr Spieltisch und die

Weltbehrrschung der Einsatz. Die Kulturvölker haben jedes Vertrauen in die

Behauptung verloren, daß an allen sich abspielenden Veränderungen

'ökonomische Verhältnisse' schuld seien. Unter der Maske 'ökonomischer

Gesetze' werden sehr viele Erscheinungen zusammengefaßt, die durch

keinerlei 'Gesetze' verursacht sind, außer durch das Gesetz menschlicher

Selbstsucht einiger weniger Leute, welche den Willen und die Macht haben, im

weitesten Maße die Völker zu ihren Untertanen zu machen.
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Was sonst auch national sein mag: daß dieses Finanzwesen es ist, glaubt heute

niemand. Dieses ist international. Niemand glaubt, daß diese internationale

Finanz unter irgendwelchem Wettbewerb steht. Es gibt einige unabhängige

Bankhäuser, aber wenige bedeutende, die unabhängig sind. Die großen Leiter,

die wenigen, die den ganzen Spielplan klar vor Augen haben, haben zahlreiche

Bankhäuser und Truste unter sich: der eine hat diesen, der andere jenen

Auftrag. Aber unter ihnen besteht keine Meinungsverschiedenheit, keiner

greift in die Methoden des anderen ein: kein Wettbewerb in den verschiedenen

Teilen des Weltgeschäftes.

…- sie werden alle von einer und derselben Stelle (Bankdynastie

Rothschild/HM) und zu gleichen Zwecken gehandhabt.

….

Es gibt einen Überkapitalismus, den allein der Wahn trägt, Geld sei Glück. Es

gibt eine Oberregierung die keiner Regierung verbündet ist, unabhängig von

allen ist und doch die Hand auf ihnen allen lasten läßt. Es gibt eine Rasse,

einen Teil der Menschheit, die niemals und nirgends willkommen gewesen ist

und der es doch gelungen ist, sich zu einer Macht zu erheben, die auch die

stolzesten Rassen nie beansprucht haben - nicht einmal Rom in den Zeiten

seiner höchsten Macht. Es wird mehr und mehr die Überzeugung der ganzen

Menschheit, daß die Arbeiterfrage, die Lohnfrage, die Bodenfrage erst erledigt

werden können, wenn zuvor die Frage dieser internationalen

Überkapitalistischen Herrschaft geregelt ist.

….

Wenn die Juden nicht Übermenschen sind, haben die Nicht-JUden sich selbst

wegen des Geschehenen zu tadeln: sie müssen die Lage unter neuen

Gesichtpunkten betrachten und die Erfahrungen anderer Länder einer

aufhellenden Prüfung unterziehen."

(Henry Ford, Der internationale Jude, Bd. I, HammerVerlag, Leipzig, S. 11-23)

"Das Judentum ist die straffest organisierte Macht der Welt, straffer noch als

das britische Weltreich. Es bildet einen Staat, dessen Bürger ihm unwandelbar

treu ergeben sind, wo sie auch leben mögen, ob reich, ob arm. Diesen Staat in
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allen übrigen Staaten nennt man in Deutschland “All-Juda”. Die Machtmittel

dieses all-jüdischen Staates sind Kapitalismus und Presse oder Geld und

Propaganda.

All-Juda als einziger unter allen Staaten hat eine Weltwirtschaft aufgerichtet,

alle übrigen können und wollen auch nur eine nationale Herrschaft ausüben.

Die Hauptleistung All-Judas ist Journalistik. Sie beruht auf der staunenswerten

jüdischen Fähigkeit, die Ideen anderer in sich aufzunehmen. Kapital und

Journalismus vereinigen sich in der Presse, die so zum Mittel für jüdische

Herrschaft geworden ist.

….

All-Juda überläßt die Verwaltung der verschiedenen Länder und Erdteile gern

einheimischen Regierungen; es fordert nur die Kontrolle über diese

Regierungen.

….

Da All-Juda die Nachrichtenquellen der Welt unter sich hat, kann es die

Meinung der Menschen immer für sein nächstes Vorhaben vorbereiten. Die

größte Gefahr liegt in der Art und Weise, wie Nachrichten gemacht werden

und wie die Stimmung ganzer Völker für einen bestimmten Zweck geformt

wird. Kommt man aber dem mächtigen Judentum auf die Spur und weist auf

seine Hand im Spiele, dann ertönt ein sofortiges Geschrei über 'Hetze', und aus

der ganzen Weltpresse hallt es wider. Die wahre Ursache einer Verfolgung

-nämlich die Unterdrückung der Völker durch die Geldmachenschaften der

Juden - dringt nie an die Öffentlichkeit." (Henry Ford a.a.O. S. 24-31)

Dieser Exkurs war notwendig, um die ganze Tragweite sichtbar zu machen, die die

gesetzliche Festschreibung der Bewertung des Deutschen Reiches unter der Führung von

Adolf Hitler als "nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft" für das Ringen der

beiden Völker hat. Die Hinnahme dieser Beurteilung bedeutet, daß sich das Deutsche Volk

dem Vernichtungswillen des jüdischen Volkes beugt.

Es ist im weltanschaulich-politischen Bereich kein Gegenstand zu denken, dem eine größere

Bedeutung für das Leben des Deutschen Volkes zugemessen werden könnte. Wird für diesen

die Freiheit der Meinungsbildung und Äußerung suspendiert, wie Stepahn Huster es dem

Bundesverfassungsgericht nahelegt, ist das Freiheitsprinzip überhaupt negiert.
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In den Absätzen 3 und 4 des § 130 StGB kommt der Wille zum Ausdruck, das Deutsche Volk

zu zwingen, sich selbst für den Teufel zu halten. Dieser Wille kann nicht als der Wille des

Deutschen Volkes gedacht werden. Dieser Wille ist ein dem Deutschen Volk feindlicher

Wille. Seine Realisierung ist der sicherste Beweis, daß das Deutsdhe Volk unter

Fremdherrschaft steht.

Bei der Abfassung des Holocaust-Maulkorbs ( § 130 Abs. 3 StGB) hat man den Fremdwillen

insofern noch verdeckt gehalten, als dieser noch durchaus in Übereinstimmung mit der

Deutschen Strafrechtsdogmatik als beziehungsoffener Tatbestand konstruiert ist, d.h. die

Strafbarkeit des typisierten Verhaltens steht in Beziehung auf "reale Verbrechen", deren

"Realität" justizförmig bewiesen werden muß (Akzessorietät).

Es wurde aber sehr schnell klar, daß man nicht gewillt war, diese dogmatische Fesselung des

Fremdwillens hinzunehmen. Man vertraute darauf, daß der Bundesgerichtshof diese Fessel

abnehmen werde dadurch, daß er den Tatrichtern es durchgehen lassen würde, wenn diese den

"Holocaust" als offenkundige Tatsache behandeln und mit dieser Begründung jede

Beweisaufnahme zur Bezugstat überflüssig machen.

Diese Hilfskonstruktion hat jedoch einen für ihre Erfinder fatalen Schönheitsfehler: eine

angenommene Offenkundigkeit macht die Beweisaufnahme lediglich entbehrlich aber nicht

unzulässig Es gibt zudem eine gefestigte höchstrichterliche Rechtsprechung, die in

Erinnerung an den Inguisitionsprozeß gegen Galileo Galilei die Tatrichter in Fällen

vermeintlicher Offenkundigkeit zur Beweisaufnahme verpflichten, wenn Tatsachen geltend

gemacht und unter Beweis gestellt werden, die geeignet erscheinen, eine einmal

angenommene Offenkundigkeit zu erschüttern. Das war das Einfallstor für immer

umfassendere und zunehmend ausgefeilte Beweisanträge sachkundiger Angeklagter und

engagierte Verteidiger, die sich auf einen stetig zunehmenden Strom

geschichtrevisionistischer Veröffentlichungen stützen konnten.

In ihrer "Not" griffen die gehorsamswilligen Richter zu rechtsfremder Gewalt: die

Ermächtigung, bei anzunehmender Offenkundigkeit Beweisanträge abzulehnen, wurde in ein

strafbewährtes Beweisverbot umgebogen. Angeklagte, die in öffentlicher

Gerichtsverhandlung die vermeintliche Offenkundigkeit des Holocausts angriffen, wurden
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neuerlich wegen Leugnung des Holocausts angeklagt und als Wiederholungstäter umso härter

bestraft und mit ihnen ihre Verteidiger, wenn diese sich an dem Versuch, die Offenkundigkeit

"zu kippen", beteiligten. Die Verurteilung der nicht vorbestraften Rechtsanwältin Sylvia

Stolz, die als Verteidigerin von Ernst Zündel bisher am nachhaltigsten die Offenkundigkeit

des Holocausts angegriffen hatte, zu dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verletzt das

talmudische Prinzip, Schandtaten als Wohltaten erscheinen zu lassen, auf drastische Weise. In

den Augen orthodoxer Juden ist das eine schwere Sünde.

Wie tief sich das Bundesverfassungsgericht in diese Neo-Barbarei verstrickt hat, erhellt aus

seiner Entscheidung über den Antrag von Sylvia Stolz, im Wege einstweiliger Anordnung den

gegen sie ergangenen Haftbefehl außer Vollzug zu setzen, bis geklärt ist, ob ihre Verurteilung

wegen vermeintlicher Holocaustleugnung durch Anbringung von Beweisanträgen mit dem

Grundgesetz vereinbar sei. Zur Begründung hatte sie nicht nur die Verfassungswidrigkeit des

Holocaust-Maulkorbs geltend gemacht, sondern auch die grundrechtswidrige Einschränkung

ihrer beruflichen Tätigkeit als Verteidigerin, hier insbesondere die Mißachtung des

Grundsatzes, daß eine an sich strafbare Äußerung gerechtfertigt sei, wenn diese zur

Ausführung oder Verteidigung von Rechten oder zur Wahrnehmung rechtlich anerkannter

Interessen geschehe (arg. § 193 StGB). Dieser Antrag wurde ohne Begründung

zurückgewiesen und darüberhinaus der Antragstellerin eine Geldstrafe ("Mißbrauchsgebühr")

in Höhe von zweitausend Euro auferlegt.

Ein Aspekt des Versuchs von Sylvia Stolz, vom Bundesverfassungsgericht einstweiligen

Rechtsschutz zu erlangen, ist im Lichte des Beschlusses des 1. Senats vom 4. November 2009

gesondert zu betrachten. Die Verteidigerin von Ernst Zündel hatte nachdrücklich darauf

abgehoben, daß, wenn ihre für den Angeklagten gestellten Beweisanträge schon entgegen der

juristischen Logik als "Leugnugn des Holocausts" bewertet würden, dieser Handlungsweise

jedenfalls die Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens mangeln würde. Dieser

Rechtsfehler des Schuldspruchs sei offensichtlich und das Urteil schon aus diesem Grunde

Ausdruck objektiver Willkür im Sinne der Willkürrechtsprechung des Bundesverfass-

ungsgerichts.

Im Februar 2008 haben diese Argumente den 1. Senat des Bundesverfassungsgerichts nicht

veranlaßt, in eine Prüfung des Falles einzutreten. Knapp Zwei Jahre später hat der derselbe

Spruckörper dem Ausdruck "Geeignet zur Störung des öffentlichen Friedens" die
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Qualifikation, strafbegründendes Tatbestandsmerkmal zu sein, im Hinblick auf den

Bestimmtheitsgrundsatz (Artikel 103 Abs. 2 GG) rundweg abgesprochen. Sylvia Stolz hätte

danach nie und nimmer verurteilt werden dürfen. Ihr Antrag hätte schon deshalb Erfolg haben

müssen, weil - wie die Ausführungen zur dritten Prüfungsebene zeigen werden -die jetzt vom

1. Senat vorgegebene Deutung jenes Ausdrucks es mit Sicherheit ausschließt, das in Rede

stehende Verteidigerverhalten als friedensgefährdend zubeurteilen. Der in der Verurteilung

von Sylvia Stolz liedende Verstoß gegen das Willkürverbot (Artikel 3 GG) ist jetzt mehr denn

je offensichtlich.

Ich vermute, daß dieser Extremfall in Justizkreisesn "hinter den Kulissen" und vielleicht nicht

nur dort heftige Irritationen zur Folge hatte, die auch dem Bundesverfassungsgericht zur

Kenntnis gebracht worden sind. Die wenige Wochen später erfolgten Stellungnahmen der

frisch pensionierten Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Hassemer und Prof. Dr. Hof

fmann-Riem gegen § 130 Abs. 3 StGB kann man wohl als Momente eines abgestimmten

Verhaltens und als Signal deuten, daß das Bundesverfassungsgericht willens ist, den längst

angetretenen Marsch in den manifesten Unrechtsstaat abzubrechen. Dafür spricht auch, daß

der ehemalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts in zeitlicher Nähe zum Beschluß

vom 4. November 2009 im Rahmen eines Interviews, das im Deutschlandradio ausgestrahlt

worden ist, seine Kritik an § 130 Abs. 3 StGB wiederholt und zugespitzt hat. Er berichtete,

daß er von einem Besuch in der Türkei. "Ich habe argumetiert,

dieser Paragraph fur das Türkentum, den sollte man doch bitte schön nicht in einer

freiheitlichen Strafgesetzgebung in einem Gesetzbuch haben. Daraufhin haben die Damen und

Herren mich natürlich auf den Paragrafen 130 in der Bundesrepublik aufmerksam gemacht

und gesagt, ja, das sei doch nun der Struktur nach genau dasselbe wie das, was ich da in der

Türkei kritisiert habe ....." Auf die Frage des Interviewers, was ihn am Paragraphen 130 zur

Volksverhetzung störe, folgte die Antwort: "Mich stört dieser unbestimmte Begriff der

Störung des öffentlichen Friedens..., was ist bitte schön die Störung des öffentlichen

Friedens? Die Strafrechtler diskutieren seit langer Zeit darum und die allermeisten sind der

Meinung, das entspricht dem Bestimmtheitsgebot der Verfassung nicht." Der mit diesen

Antworten ganz offensichtlich unzufriedene Interviewer (Friedbert Meurer) versuchte

schließlich, Hassemer mit der provokanten Frage zur Aufgabe zu zwingen: "Herr Hassemer:

Sind Sie dafür, daß demonstriert werden darf mit der Botschaft, der Nationalsozialismus war

ein positives System?" Er hat es wohl nicht für möglich gehalten, daß Hassemer antworten

würde: "Sagen wir, ich wiederhole mich. Ich würde sagen, ein solches Gesetzbuch, das sich
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so etwas erlauben kann, würde uns schmücken. Es wäre nämlich ein Strafgesetzbuch, welches

darauf setzt, daß die Gesellschaft und die Politik und der Diskurs der Bürger so etwas

verhindern und daß man dazu das Strafrecht nicht braucht." Fassungslos setzte der

Interviewer mit der Frage nach: "Sie fordern Freiheit für die Gegner der Freiheit?" Darauf

Hassemer: "Die Gegner der Freiheit, solange sie nur ihren Mund aufmachen, meine ich,

müßten durch einen Diskurs der Gesellschaft bedient werden, wenn es irgendwie ging, und

eben nicht durch das Strafrecht. Es geht nur darum, daß es Meinungsäußerungen sind. Sonst

sähe die Sache anders aus." (www.dradio.de/dlf/sendungen/itorview_dlf/ 1071864/)

Natürlich unternimmt das Bundesverfassungsgericht diesen Drahtseilakt nicht ohne

Sicheheitsnetz. Jefrey Alderman - als Chefkommentator der ältesten und weltweit

einflußreichsten jüdischen Wochenzeitung "Jewish Chronicle" ein Herold der Weltjudenheit -

verlangte im Oktober 2008 von Angela Merkel ultimativ die Abschaffung des

Holocaust-Maulkorbs.

Die barsche Zurechtweisung der Bundesregierung durch den Jewih Chronicle sowie die

Ausrichtung der - inzwischen zurückgezogenen - Bewerbung von Henryk M. Broder für den

Zentralratsvorsitz auf die Abschaffung des Holocaust-Maulkorbs legen die Annahme nahe,

daß einflußreichen jüdischen Kreisen die "deutsche Gründlichkeit" bei der Anwendung dieser

Bestimmung langsam unheimlich wird. Den Rüffel des Jewish Chronicle geht zurück auf den

Übereifer des Staatsanwalts Großmann in Mannheim. Nachdem dieser erfolgreich die

Auslieferung von Ernst Zündel aus Kanada, von Germar Rudolf aus den USA und deren

Verurteilung zur mehrjähriger Gefangenschaft, anschließend die Verfolgung und Inhaftierung

der Verteidigerin der Genannten durchgesetzt hatte, ließ er den von Australien aus im Internet

aktiven Geschichtsrevisionisten Frederik Töben, einen aus tralischen Staatsbürger, mit einem

"europäischen Haftbefehl" in London aus einem Flugzeug heraus, das sich auf der Durchreise

nach Dubai befand, zwecks Auslieferung nach Mannheim festnehmen. Begleitet von heftigen

internationalen Protesten verweigerte in London die zuständige Richterin die Auslieferung

und entließ Töben aus der Haft. Eine weltweit deutlich wahrnehmbare Öffentlichkeit in

Großbritannien zeigte sich entsetzt, daß es in Holocaust-Sachen, die dort nicht in den Bereich

strafbarer Taten fallen, einem Deutschen Staatsanwalt möglich ist, Bürger aus fremden

Erdteilen auf britischem Boden festnehmen zu lassen und damit den Status von

Großbritannien als rechtsstaatlich sicheres Durchreiseland zu gefährden.
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Als dann Anfang 2009 Angela Merkel in ihrer Eigenschaft als Bundeskanzlerin Papst

Benedikt XI wegen der Wiederaufnahme des notorischen "Holocausleugners", Bischof

Richard Willamsons, in den Schoß der katholischen Kirche medienwirksam rüffelte und

damit Schockwellen durch die katholische Christenheit schickte, war wohl für die Karlsruher

Richtrer das Maß des Erträglichen in Sachen Holocaust-Leugnung voll. Es ist zu hoffen, daß

der Beschluß des 1. Senats vom 4. November 2009 Ausdruck ihrer nachhaltigen

Entschlossenheit ist, sich von der Israel-Lobby und ihren deutschfeindlichen Hilfswilligen

nicht länger als Rechts-Verächter vorführen zu lassen.

Damit erst ist das Entscheidungsumfeld ausgeleuchtet, das plausible Annahmen ermöglicht

als Antwort auf die naheliegende Frage, welche Motive in den Richtern des 1. Senats des

Bundesverfassungsgerichts in Richtung einer gerundsätzlichen Kehrtwende wirken. Die

kommt am klarsten darin zum Ausdruck in Tz 67 der Entscheidungsgründe, insofern es dort

heißt: "Das Grundgesetz gewährt Meinungsfreiheit grundsätzlich auch den Feinden der

Freiheit." Damit wird der Ungeist als solcher kenntthlich gemacht, der sechs Jahrzehnte lang

in unserem Lande mit der Parole "Keine Freiheit den Feinden der Freihet!" - vom

Bundesverfassungsgericht mehr oder weniger geduldet - aufgepäppelt worden ist. Den

Trägern der hoheitlichen Gewalt ist jetzt ausdrücklich "Strikte 'Blindheit" gegenüber den im

politischen Meinungskampf stehenden Meinungen und Überzeugungen verordnet (Tz 58),

insbesondere gegenüber nationalsozailistischen Ideen "unabhängig davon, ob und in wie weit

sie im Rahmen der grundgesetzlichen Ordnung durchsetzbar sind" (Tz 50). Sogar die

"Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien" wird grundsätzlich der

staatlichen Eingriffsgewalt entzogen und "der freien Auseinandersetzung" überantwortet

(Tz 50).

Von besonderem Gewicht für die verfassungsrechtliche Beurteilung des Holocaust-Maulkorbs

ist der Hinweis in Tz 60, daß die Ausrichtung "auf den Schutz von Rechtsgütern eines nicht

mehr offenen, sondern bereits feststehenden Personenkreises" als "Anzeichen für

(unerlaubtes) Sonderrecht" zu werten sei. Diese Formulierung enthält die Absage an die

insbesondere von Stephan Huster vertretene Auffassung, daß zum Schutze des Interesses der

in Deutschland lebenden Juden an der Unverletzlichkeit der Anereknnung ihres

Verfolgungsschicksals die Einschränkung oder gar völlige Beseitigung der

Meinungsäußerungsfreiheit rechtfertigen könne.
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In die das Bundesverfassungsgericht motivierenden Einflüsse ist sicherlich auch der Umstand

einzubeziehen, daß sämtliche Verteidigungsschriften der Rechtsanwältin Sylvia Stolz im

vollen Wortlaut im elektronischen Weltnetz unter der Adresse www.recht-zur-

verteidigung.org einsehbar und im PDF-Format herunterzuladen sind. Damit ist jetzt -

weltweit - eine wirksame öffentliche Kontrolle der Holocaust-Justiz ermöglicht, die die

Strafkammern des Landgerichts Manheim in den Hauptverhandlungen gegen Ernst Zündel

und Sylvia Stolz durch Wortentziehung, durch Anordnung des schriftlichen Verfahrens und

schließlich durch gewaltsame Entfernung der Verteidigerin aus dem Gerichtssaal mit

Brachialgewalt verhindern wollten. Sylvia Stolz ist dadurch gelungen, die rechtsstaatliche

Fassade der Holocaust-Justiz zum Einsturz zu bringen. Der Appetit der Karlsruher Richter,

sich vor der Weltöffentlichkeit zum Hehler der Mannheimer Holocaust-Juristen zu machen,

dürfte sich in Grenzen halten.

Das verschwiegene und verheimlichte Interesse der Weltöffentlichkeit am Treiben der

Holocaust-Ketzerverfolgung nimmt ständig zu. Die Affäre um den Bischof Richard

Williamson hat nach der Google-Statistik im Internet 10 Millionen Texteinträge generiert. In

meinem Falle sind es 3,3 Millionen Einträge, davon 2,5 Millionen allein im Jahre 2009

(Quelle: Samisdat-Drucksache Oktober 2009, herausgegeben von dem Verleger Wieland

Körner, S. 7, Kontakt per E-Mail: buchwerkstatt@web.de) Der gleichen Quelle ist zu

entnehmen, daß "kein einziger Repräsentant des BRD-Mediensystems, keine deutsche

Rundfunkanstalt, kein Fernsehsender, keine Tageszeitung, keine Wochenzeitung und kein

BRD-Monatsmagazin" über das seit August 2009 rechtskräftig feststehende Strafmaß der

gegen mich wegen "Volksverhetzung" ergangenen Urteile in Höhe von 12 Jahren

Freiheitsentzug berichtet haben. Das nennt man "dröhnendes Schweigen". Dieser Umstand

beweist, daß die schwindsüchtige BRD mit diesem Strafmaß nicht leben kann.

Diese Überlegungen reichen aber noch nicht aus, vollständig die auf eine grundsätzliche

Neuorientierung hinweisenden Ausführungen des 1. Senats zu erklären. Die Befreiung der

Justiz aus den rechtsfeindlichen Zwängen, wie sie mit § 130 StGB in Erscheinung getreten

sind, wäre mit weitaus geringerem Begründungsaufwand zu erreichen gewesen. Der

über dieses Ziel weit hinaus schießende Gehalt des Beschlusses vom 4. November 2009 ist

derart atemberaubend, daß eine zufriedenstellende Deutung nur auf einer meta-juristischen

Ebene gewonnen werden kann.
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Hier kommt nun die besondere Natur eines obersten Verfassungsgerichts in das Blickfeld.

Ihm ist nicht nur die autoritative Auslegung des Grundgesetzes anvertraut, sondern auch die

schöpferische Fortentwicklung der gegebenen Staatsform, wenn diese sich als zu eng erweist,

den geschichtlichen Wandel im Sinne des "Fortschritts des Geistes im Bewußtsein der

Freihet" in sich aufzunehmen. Man kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit

annehmen, daß das Selbstverständnis der dem Bundesverfassungsgericht inkorporierten

Juristen dahin geht, sich als Garanten für den friedlichen Verlauf eines notwendigen

Systemwechsels zu sehen. Vor Jahren schon hat der Bundesverfassungsrichter Grimm auf

Artikel 146 GG als Öffnungsklausel hin zu einer neuen Verfassung hingewiesen. Angesichts

der aktuellen Ereignisse, in denen der unvermeidliche Zusammenbruch des auf das

Finanzkapital gegründeten Geldsystems als solcher bewußt wird, kehrt - nachweisbar - auch

in Kreisen der Bundesverfassungsrichter (Beispiele sind die Professoren Ernst Wolfgang

Böckenförde und Paul Kirchhoff) die Einsicht die ein, daß der Extrem-Individualismus und

die ihm entsprechende liberal-kapitalistische Wirtschaftsordnung ihre systemische Grenze

erreicht und überschritten haben. Diese Einsicht setzt denknotwendig die Überzeugung

voraus, daß es noch ein "Leben nach dem Liberalkapitalismus" gibt, dessen freie Entfaltung

einen staatlichen und politischen Formwandel erfordert, der nur das Ergebnis eines freien

Diskurses über Form und Inhalt der "neuen Erde" (Off. 21,1) sein kann. Dieser Diskurs wird

nicht mehr die Kakophonie eitler Weltverbesserungsvorschläge sein. Der globale

Zusammenbruch ist die "Stunde der Prüfung, die ... über den ganzen Erdkreis (kommt), um

die Bewohner der Erde zu prüfen" (Off. 3,10). Sie bringt den Ernst herbei, der ideologischen

Traumtänzern die Atemluft nehmen wird. Der selbstbewußt zu vollziehende

Entwicklungsschritt ist durch den historischen Nationalsozialismus deutlich genug

vorgezeichnet: die Brechung der Zinsknechtschaft und damit verbunden die Überwindung des

Extremindividualismus durch den sittlichen Personalismus, der als "neue Erde" in

Erscheinung tritt, indem sich das Individuum als Teil eines Ganzen, des Volkes, weiß und

deshalb das Wohl der Volksgemeinschaft will als Bedingung seines eigenen Wohlergehens.

Das in dieser Gesinnung seiner Genossen gegründete Volk erfaßt sich notwendig als eine

Gestalt Gottes. Es wird bewußt werden, daß diese es ist, von der in der Offenbarung des

Johannes gesagt ist:

"Siehe, ich bringe sie herbei aus der Synagoge des Satans, die sich Juden

nennen, es aber nicht sind, sondern Lügner sind sie. Siehe, ich werde sie dazu
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bringen, daß sie kommen und dir huldigend zu Füßen fallen und erkennen, daß

ich dich lieb gewonnen habe." (Off. 3,9)

Es ist müßig, darüber zu streiten, welchen Grad der Klarheit dieses Streben des Weltgeistes

im Bewußtsein der Bundesverfassungsrichter schon erlangt haben mag. Selbst wenn diese

diesbezüglich noch gänzlich ahnungslos sein sollten, ist es in der Begründung des Beschlusses

vom 4. November 2009 wirksam und schon deutlich erkennbar.

Erst aus diesem Blickwinkel heraus erschließt sich die Notwendigkeit der hier vorgetragenen

Deutung des Beschlusses vom 4. November 2009. Dieser beendet die mehr als ein halbes

Jahrhundert andauernden Bemühungen, die nationalsozialistische Weltanschauung aus dem

gesellschaftlichen Diskurs herauszuhalten. Daß diese umfassende Öffnung im Willen des 1.

Senats des Bundesverfassungerichts liegt, kommt in den Gründen seiner Entscheidung darin

zum Ausdruck, daß er nicht nur "nationalsozialistisches Gedankengut" als in den Diskurs

einzubezieherd ausdrücklich erwähnt (Tz 67), sondern die übliche Abqualifizierung desselben

als "totalitäre und menschenverachtende Ideologie" prinzipiell ungeeignet ist, die

beschlossene Öffnung in Frage zu stellen (Tz 50). Besonderes Gewicht hat dabei der

unmittelbare Bezug dieser "Freischaltung" auf die "radikale Infragestellung der geltenden

Ordnung".

Mit dem Hinweis, daß die "radikale Infragestellung der geltenden Ordnung" erlaubt ist, hat es

nicht sein Bewenden. Der Umfang der Öffnung wird ausdrücklich dahingehend bestimmt, daß

sie auch Meinungen einbezieht, "selbst wenn sie auf eine prinzipielle Umwälzung der

geltenden Ordnung gerichtet sind" (Tz 77), wobei es gleichgültig ist,"ob und wie weit sie im

Rahmen der grundgesetzlichen Ordnung durchsetzbar sind" (Tz 50).

Nach alldem kann es überhaupt nicht mehr zweifelhafte sein, daß das

Bundesverfassungsgericht den Weg für eine friedliche Revolution freigeben will unter

Einbeziehung einer "neuen nationalsozialistsichen Lösung", für die ich werbe (vgl. das

Handbuch zur Befreiung "Komm Heim! - Komm heim ins Reich!"). Dementsprechend

zeichnet sich in den Entscheidungsgründen des Beschlusses vom 4. November 2009 die

Erkenntnis des 1. Senats ab, daß § 130 StGB ("Volksverhetzung" bis auf den Resttatbestand

der "Gutheißung des Holocausts bzw. des nationalsozialistsicheri Gewalt- und

Willkürregimes") als Haupthindernis auf dem Weg zu einem friedlichen Systemwechsel
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insgesamt beseitigt werden muß, wie ich es in meinem Brief an das Führungszentrum der

Weltjudenheit vom Ausgust 2009 verlangt habe. Darin zeigt sich, daß der Esau-Segen wirkt.

Um die Erreichung dieses Ziels sicherzustellen, hat das Bundesverfassungsgericht seinen

Beschluß nicht nur auf Artikel 5 GG, sondern gleichgewichtig auch auf Artikel 103 Abs. 2

GG gestellt. Dieser Aspekt ist jetzt auf der dritten Ebene zu beleuchten.

3. Ebene - Artikel 103 Abs. 2 GG/ Gebot der tatbestandlichen Bestimmtheit einer Strafnorm

In seinem Beschluß vom 4. November 2004 legt der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichts

seine Auffassung dar, daß der Ausdruck "Störung des öffentlichen Friedens" in § 130 Abs. 4

StGB mit Rücksicht auf den Bestimmtheitsgrundsatz (Artikel 103 Abs. 2 GG) kein

Tatbestandsmerkmal sondern lediglich als ein "Korrektiv" Bedeutung habe als

"Wertungsformel zur Ausscheidung nicht strafwürdig erscheinender Fälle" (Tz 94). Damit

übernimmt er die von dem Bundesrichter Thomas Fischer geprägte Formulierung (Fischer,

StGB, 56. Aufl. 2009, § 130 Rn. 14b).

Der Ausdruck "Geeignet zur Störung des öffentlichen Friedens" kommt nicht nur in Absatz 4

von § 130 StGB vor, sondern auch in dessen Absätzen 1 und 3. Absatz 3 betrifft die

Leugnung, Verharmlosung oder Billigung des Holocausts.

Im Strafgesetzbuchkommentar von Tröndle/Fischer (53. Auflage) wird im Abschnitt C (RNr.

13) der Ausdruck "Eignung zur Friedensstörung einheitlich für § 130 Absätze I und II

erläutert. Die Kritik der dort dargestellten in Rechtsprechung und Literatur vertretenen

unterschiedlichen Meinungen erfolgt zu RNr. 14. Es heißt dort:

“All diesen Erwägungen liegt die Annahme zugrunde, der in § 130 (wie auch

§ 126, 140, 166) geschützte öffentliche Friede sei eine empirische

Gegebenheit, deren abstrakte oder konkrete Gefährdung oder Verletzung sich

grundsätzlich 'feststellen' lasse. Betrachtet man die bunte Palette der in

Rechtsprechung und Literatur zur Beschreibung dieses Zustands genannten

Kriterien ( ), so liegt aber die Annahme nicht fern, es sei nicht nur

'außerordentlich schwierig', dieses Tatbestandsmerkmal mit den

Anforderungen des Artikels 103 II GG in Einklang zu bringen ( ), sondern
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schlicht unmöglich ( ). In der Praxis beschränkt sich die Feststellung einer

Eignung zur Friedensstörung meist .... auf die der Öffentlichkeit der

Äußerung ( ) Es ist auch kaum zu erkennen, anhand welcher sonstigen

Kriterien die Beurteilung der Eignung () als Tatsachenfeststellung

vorgenommen werden könnte ( ).”

Bundesrichter Thomas Fischer, der den Kommentar von Tröndle/ Fischer in der 56. Auflage

allein fortführt, hat sich mit der Rechtsprechung bezüglich der "Eignung zur Friedensstörung"

noch eingehender als in der Kommentierung zu § 130 III StGB in einer Monographie

"Öffentlicher Friede und Gedankenäußerung", 1986, kritisch auseinandergesetzt. Auf diese

Untersuchung nimmt der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichts Bezug (Tz 93). In diesem

Zusammenhang heißt es in den Entscheidungsgründen:

"Verstanden als Tatbestandsmerkmal, das eigenständig strafbegründend wirkt,

wirft der Begriff des öffentlichen Friedens ... Zweifel hinsichtlich seiner

Vereinbarkeit mit dem Bestimmtheitsgebot auf. Er ist vielfältig offen für

unterschiedliche Deutungen, die auf ein schwer zu fassendes subjektives

Kollektivgefühl der Unsicherheit abstellen und dabei anfällig sind für ein

Verständnis, das der grundlegenden Bedeutung der Freiheitsrechte in der

grundgesetzlichen Ordnung nicht hinreichend Rechnung trägt."

Diese trockenen juristischen Floskeln verdecken den dramatischen Kampf um die Erhaltung

bzw. Wiederherstellung elementarster Grundsätze eines freiheitlichen Rechtstaates, der seit

der Einführung des Holocaust-Maulkorbs mit zunehmender Intensität geführt wird. Dieser hat

mit dem unerschrockenen Einsatz der Rechtsanwältin Sylvia Stolz als Verteidigerin für den

Holocaust-Ketzer Ernst Zündel vor der 6. großen Strafkammer des Landgerichts Mannheim

unter dem Vorsitz des Richters Meinerzhagen und ihrer anschließenden Verurteilung zu

dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe (natürlich ohne Bewährung) und sofortiger Inhaftierung

noch im Gerrichtssaal durch die 4. große Strafkammer des Landgerichts Mannheim unter dem

Vorsitz des Richters Glenz, seinen historischen Höhepunkt erreicht. Und es sollte hier nicht

vergessen werden, daß sich Sylvia Stolz aufgrund dieser Verurteilung immer noch in

Gefangenschaft befindet.

In der Bundesrepublik Deutschland hat die Verfolgung bedeutender Zeitzeugen
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des Generalobersten a.D. Remer, der am 20 Juli 1944 in Berlin den Putsch

gegen Adolf Hitler niedergeschlagen hatte;

des Finanzrichters Wilhelm Staeglich, der als Flak-Artellerist eingesetzt war

zum Schutz des Konzentrationslagers Auschwitz gegen Fliegerangriffe;

des Landwirts Thies Christophersen, der im Lager Auschwitz im Rahmen eines

landwirtschaftlichen Versuchsprojekts eingesetzt war;

und von Naturwissenschaftlern und Historikern

des Chemikers Germar Rudolf, der im Holocaust-Leugnungsprozeß gegen

Gen. Remer von der Verteidigung als Fachgutachter zur Untersuchung der

vermeintlichen Tatwaffe "Zyklon B" aufgeboten worden ist;

des Diplom-Politologen Udo Walendy, der sich als erster Deutscher mit der

systematischen Erforschung der Zeitgeschichte seit 1933 unabhängig von der

etablierten Geschichtsbild-Malerei beschäftigt

die Marksteine auf dem Weg in den Holocaust-Sumpf gesetzt. Die daran beteiligten Gerichte

haben ausnahmslos die Bezugstat, die seit Mitte der siebziger Jahre als "Holocaust"

bezeichnet wird, als "offenkundige Tatsache" behandelt und damit jegliche darauf bezügliche

Beweisaufnahme verhindert. Hinweise der Betroffenen und ihrer Verteidiger, daß die

Bezugstat weder im "Prozeß" vor dem Nürnberger Siegertribunal noch im "Großen

Auschwitzprozeß" vor dem Schwurgericht Frankfurt/Main in den sechziger Jahren des

vergangenen Jahrhunderts Gegenstand einer ordnungsgemäßen Beweisaufnahme war,

fruchtete nicht. Das Rudolf-Gutachten und die historischen Studien von Udo Walendy wurden

ohne Nachprüfung und Erörterung als "pseudo-wissenschaftlich" und als

Propaganda-Machwerke abqualifiziert.

Die rechtsfremde Praxis der befaßten Gerichte erfuhr alsbald eine Steigerung dadurch, daß die

Rechtsanwälte Ludwig Bock (Mannheim) und Jürgen Rieger (Hamburg) wegen Holocaust-

Leugnung angeklagt und rechtskräftig verurteilt worden sind, weil sie es gewagt hatten, mit

sachlich begründten Beweisanträgen die Offenkundigkeit des Holocausts in Frage zu stellen.
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Die Anbringung der Beweisanträge wurde - vom Bundesgerichtshof gebilligt - als

"Mißbrauch des Rechts zur Verteidigung" abqualifiziert.

Das war die Lage, die die Rechtsanwältin Sylvia Stolz vorfand, als sie von dem Vorsitzenden

Richter Meinerzhagen für den vor der 6. gr. Strafkammer des Landgerichts Mannheim wegen

Holocaust-Leugnung angeklagten Ernst Zündel zur Pflichtverteidigerin bestellt wurde. Sie

eröffnete die Verteidigung mit einer über hundert Seiten umfassenden Schutzschrift, in der sie

die Selbstabschaffung der Justiz in Holocaust-Verfahren aufdeckte und beim Namen nannte.

Gestützt auf diese Untersuchung legte sie ihr Verteidigungs-Konzept für den Prozeß gegen

Ernst Zündel dar und erklärte, daß sie mit allen ihr zu Gebote stehenden strafprozessualen

Mitteln die Offenkundigkeit des Holocausts in Frage stellen werde. Diese etwa vier Wochen

vor Beginn der Hauptverhandlung gegen Ernst Zündel dem Gericht unterbreitete

Schutzschrift veranlaßte Herrn Meinerzhagen, ihre Pflichtverteidiger-Bestellung zu

widerrufen. Die Schutzschrift ist im Internet unter der Adresse www.recht-zur-

verteidigung.org einzusehen und als PDF-Datei herunterzuladen, so daß sich jeder

Interessierte selbst ein Bild davon machen kann, wie die Holocaust-Justiz immer tiefer im

Morast versank.

Ernst Zündel bat daraufhin Sylvia Stolz, das angekündigte Verteidigungskonzept umzusetzen

und zwar als seine Wahl-Verteidigerin. Der Vorsitzende Richter Meinerzhagen drohte

daraufhin der Verteidigerin mit strafrechtlichen Konsequenzen -ein Verhalten, das nahe an

eine strafbare Nötigung und Rechtsbeugung heranreicht. Dieser Vorfall rückte augenblicklich

das Tatbestandsmerkmal "Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens" in den Mittelpunkt

der Auseinandersetzung zwischen Gericht und Verteidigung im Zündel-Prozeß.

Die Strafprozeßordnung schreibt vor, daß Anträge und Prozeßerklärungen mündlich - ggf.

durch Verlesung - in öffentlicher Hauptverhandlung zu stellen bzw. abzugeben sind. Nur

durch dieses Formerfordernis kann eine Kontrolle der Strafgerichte durch die Öffentlichkeit

ermöglicht werden. Das Prinzip, daß Gerichtsverhandlungen - von wenigen Ausnahmen

abgesehen - öffentlich stattzufinden haben, gehört zu den in blutigen Schlachten erkämpften

Grundlagen einer rechtsstaatlichen Justiz.

Weit vorausschauend hatten die Konstrukteure des Holocaust-Maulkorbs für den Fall

vorgesorgt, daß es doch unerschrockene Angeklagte und ebenso unerschrockene Verteidiger
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unternehmen könnten, die nur vorgegaukelte Offenkundigkeit des Holocausts mit fundierten

Beweisanträgen als ein Mediengespinst zu entlarven. Mit dem Gesetz, das den 3. Absatz in §

130 StGB einfügte, änderten sie die Strafprozeßordnung dahingehend ab, daß in

"Mißbrauchsfällen" die Gerichte den Angeklagten und ihren Verteidigern das Recht zu

mündlichem Vortrag - mit Ausnahme der Schlußvorträge - entziehen und das schriftliche

Verfahren anordnen können (in der Fachliteratur wurden dafür die Ausdrücke

"Geisterverhandlung" und Friedhofsprozesse" geprägt). Das Öffentlichkeitsprinzip wurde so

"auf kaltem Wege" entsorgt. Die Holocaust-Justiz ließ sich nicht "lumpen" und erweiterte

durch "richterliche Rechtsfortbildung" - vom Bundesgerichtshof gebilligt - das schriftliche

Verfahren auch auf die Schlußvorträge (so geschehen im Prozeß gegen Sylvia Stolz (LG

Mannheim) und in den Prozessen gegen mich vor dem Amtsgericht Erding ("Heil Hitler! –

Herr Friedman") und vor dem Landgericht Potsdam.

Gegen diese Unkultur machte Sylvia Stolz geltend, daß die vom Gesetz zwingend

angeordnete Gerichtsöffentlichkeit keine Öffentlichkeit im Sinne von § 130 StGB darstelle,

daß zudem die Ausübung der dem Angeklagten und seiner Verteidigung garantierten Rechte

in der mündlichen Verhandlung prinzipiell nicht geeignet sei, den "öffentlichen Frieden" im

Sinne von § 130 Abs. 3 StGB zu stören. Die Holocaust-Justiz definiere -unausgesprochen -

das Deutsche Volk als "blutrünstigen Mob", der durch das Vernehmen der Beweisanträge, die

auf die Erschütterung der Offenkundigkeit des Holocausts abzielen, in eine unfriedliche

Stimmung versetzt werde. Dadurch werde dem Deutschen Volk insgesamt elementarste

Gesittung abgesprochen. Diese Haltung der Justiz verletze das Gebot, die Menschenwürde zu

achten,und sei selbst ein Akt der Volksverhetzung.

Ich kann mir nicht vorstellen, daß den Karlsruher Richtern dazu etwas einfallen könnte, das

ihnen über diese Argumente hinweghilft. Sylvia Stolz hat diese Argumente - auch wenn diese

anfänglich nur von wenigen wahrgenommen worden sind - in das Geschichtsbewußtsein -

nicht nur des Deutschen Volkes -eingemeißelt. An diesen werden dereinst jene gemessen

werden, die sich der Inquisition des 21. Jahrhunderts dienstbar gemacht haben. Das wird dann

auch das Urteil über jene pseudo-staatlichen Strukturen sein, in deren Schutz diese Personen

gehandelt haben und noch handeln.

Mein Wissen von der göttlichen Natur des Menschen hält mich von dem Irrtum fern, die

Bundesverfassungsrichter könnten aus Begeisterung dem Teufel dienen. Ich habe an mir
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selbst die Wirkungen jener Verblendung erfahren, mit der unsere Feinde uns zum Gehorsam

ihnen gegenüber konditionieren. Es ist auch eine große Portion Verdrängung im Spiel. Diese

wirkt unbewußt und sichert die Zugehörigkeit zur "gutmenschlichen Gesellschaft", ohne die

es schwierig ist, ein Leben zu führen, das nicht im Selbstmord endet. Das Schicksal von

Rainer Link hat das wieder handgreiflich in Erinnerung gerufen. Ich glaube auch nicht an die

Allmacht der Freimauerei, die immer häufiger Abtrünnige mit dem Tode bestraft. Herrhausen,

Rohwedder, Möllemann und Haider sind Beispiele aus jüngster Zeit, obwohl letzte Gewißheit

nicht zu erlangen ist.

Der Verbotsprozeß gegen die NPD, der sich daraus herleitende Berliner Judaismus-Prozeß

gegen mich, die von Sylvia Stolz als Verteidigerin geprägten Prozesse gegen den Oberstarzt

der Bundeswehr a.D. Dr. Rigolf Hennig, gegen die "Bernauer Viererbande" (Rainer Link,

Wolfgang Hackert, Dirk Reinecke und Gerd Walther), gegen Klaus Kaping, Rolf Winkler,

Oberstudiendirektor a.D. Ernst Günter Kögel, gegen die in allen Weltgegenden bekannten

Revisionisten Ernst Zündel und Germar Rudolf, gegen die "Selbstanzeiger" Kevin Käther,

Dirk Zimmermann und Friedrich Leidenfrost, sowie schließlich gegen Sylvia Stolz selbst und

gegen mich haben Hunderte von Justizpersonen auf allen Ebenen der Gerichtsbarkeit

unmittelbar mit umfassenden Informationen zur Judenfrage und über den aktuellen Stand der

revisionistischen Holocaust-Geschichtsforschung "contaminiert" (angesteckt) Sie sind ebenso

unmittelbar durch ihr eigenes Handeln zu wahrnehmbaren Tätern der Neuen Barbarei

geworden, deren Schande in Schaufenstern des elektronischen Weltnetzes, insbesondere auf

der Weltnetzseite www.recht-zur-verteidigung.org weltweit ausgestellt ist.

Die Karlsruher Richter, die Richter der Strafsenate des Bundesgerichtshofes kennen die

Verteidigungsschriften von Sylvia Stolz und sie wissen, daß ihre Argumente schlechthin

durchschlagend sind. Das kann jeder interessierte Zeitgenosse an seinem häuslichen

Computer in aller Heimlichkeit nachvollziehen – und er wird aus dem Staunen nicht mehr

herauskommen.

"Das liest doch keiner." oder "Das versteht doch keiner" höre ich oft. Nun so reden die, die

das nicht lesen und die, die das nicht verstehen. Auf die kommt es auch gar nicht an.

Der springende Punkt ist, daß es in unserem Volke immer noch eine Vielzahl von

Richterpersönlichkeiten gibt, die diesen Namen verdienen, die im kollegialen Gespräch -

zuweilen unter Einbeziehung von Rechtsanwälten - das Bedürfnis zu erkennen geben, sich
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von der Holocaust-Inquisition zu distanzieren. Seit Bekanntwerden meiner Verurteilung zu

mehr als zwölf Jahren Freiheitsentzug scheint ihre Zahl sprunghaft zuzunehmen, wie mir von

verschiedenen, als zuverlässig einzuschätzenden Seiten unabhänig voneinander berichtet

wird. Immer öfter ist in diesen Kreisen die Erstaunen verratende Frage zu vernehmen: "Ja,

und was sagt das Bundesverfassungsgericht dazu?" Seit dem Jahre 2005 formiert sich in der

Richterschaft eine Front des passiven Widerstandes, der in der Behandlung einer Vielzahl von

Strafverfahren wahrnehmbar wurde, die sich gegen Teilnehmer des "Feldzuges gegen die

Offenkundigkeit des Holocausts" richteten. Diese Verfahren wurden über viele Jahre hinweg

verschleppt -nicht von den Angeklagten, sondern von den Gerichten. Die Einzelheiten sind im

Weltnetz-Schaufenster www.recht-zur-verteidigung.org dokumentiert. Den Extrempunkt

setzte die 2. gr. Strafkammer des Landgerichts Potsdam, die mich schließlich zu '5 Jahren und

2 Monaten Gefangenschaft verurteilte. Sie hatte vorher insgesamt 23 Anklagen der

Staatsanwaltschaft Cottbus gegen mich - obwohl rechtzeitig erhoben - wegen vermeintlicher

Verjährung zur Hauptverhandlung nicht zugelassen und die Verfahren eingestellt. Ein

Stuttgarter Amtsrichter ersuchte den Bundesgerichtshof, ihn von einem gegen mich

gerichteten Verfahren zu entlasten und die Sache dem Landgericht Berlin zu übertragen.

Seiner Bitte wurde entsprochen. Ähnlich verfuhr eine Potsdamer Amtsrichterin. Die

Staatsschutzkammer des Landgerichts Berlin ließ eine im April 2004 gegen mich erhobene

Anklage "schmoren",bis sich im September 2009 die Gelegenheit ergab, das Verfahren im

Hinblick auf das im August rechtskräftig gewordene Urteil der Münchner Strafkammer

"wegen relativer Geringfügigkeit" einzustellen.

In Cottbus wurde die Leiterin der politsichen Schwerpunktstaatsanwaltschaft, eine

Oberstaatsanwältin, binnen Tagen quasi strafversetzt, weil sie sich als Sitzungsvertreterin der

Anklagebehörde in einer gegen mich durchgeführten Hauptverhandlung über meine Motive

eher positiv geäußert hatte.

Vor diesem Hintergrund gewinnt der Umstand zunehmend an Bedeutung, daß erstmals ein

ehemaliger Strafkammervorsitzender, Günter Bertram, in der führenden juristischen

Fachzeitschrift (NJW) im Jahre 2005 die Holocaust-Justiz als "deutschen Sonderweg"

geißelte, die "Rückkehr zum Rechtsstaat" anmahnte und - wie oben bereits erwähnt - das

Bundesverfassungsgericht öffentlich wegen seiner Untätigkeit auf diesem Feld rügte. Nach

den gegen mich im Jahre 2009 ergangenen Urteilen ist er in diesem Sinne publizistisch aktiv

geworden. Unter anderem hat er eine Streitschrift verfaßt mit dem Titel "Geschichte im
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Korsett des politischen Strafrechts - Meinungsfreiheit im 'freien Westen’", die "im

Doppelpack" mit meinem offenen Brief an die Loge “B nai B rith “vom Verlag Wieland

Körner vertrieben wird. Die Erfahrung lehrt, daß - wenn einzelne Persönlichkeiten aus

Justizkreisen den Schritt in die Öffentlichkeit wagen - sich sehr schnell eine politische

Oppositionsbewegung mit erheblicher Durchschlagskraft bilden kann (Italien, Belgien,

Pakistan).

Diese Entwicklung vollzieht sich in einer Atmosphäre einer ständig zunehmenden und sich

langsam erhitzenden Verachtung für die politische Klasse und offener Feindseligkeit gegen

"die Banken", d.h. gegen das Machtzentrun der "Globalisten".

Erst wenn man diese Momente im Zusammenhang erfaßt, erschließt sich dem Betrachter der

dramatische Spannungsbogen, der sich im Verhalten des Bundesverfassungsgerichts wölbt

zwischen der hier dargestellten Festsetzung einer "Mißbrauchsgebühr"gegen die

Rechtsanwältin Sylvia Stolz einerseits und den fast schon revolutionären Grundsatzaussagen

im Beschluß des 1. Senats vom 4. November 2OO9 andererseits.

Die politische Schwungkraft dieser Entscheidung wird sich aus der darin vorgenommenen

"verfassungskonformen Auslegung" (Reduktion) des Ausdrucks "Eignung zur Störung des

öffentlichen Friedens" im Lichte der verbürgten Meinungsäußerungsfreiheit entfalten, die hier

auf der 3. Ebene dargestellt wird.

Die Richter des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichts werden sich wohl bewußt gewesen

zu sein, daß Artikel und Paragraphen den geschichtlichen Wandel der Formen, in denen

Völker und Nationen ihr Leben in den Reichen des Geistes, der Selbsthervorbringung

(Wirtschaft) und der Willensbildung und Durchsetzung (Politik) zu führen wünschen, nicht

bannen können. Die Rechtsetzung und Rechtswahrung sind vielmehr Funktionen jener

Urgewalten, die gesellschaftlichen Wandel hervorbringen. In dieser Sichtweise ist die größte

Gefährdung des öffentlichen Friedens der Versuch, den "Fortschritt des Geistes im

Bewußtseine der Freiheit" (Hegel) durch Unterdrückung des politischen Meinungskampfes zu

behindern. Derartige Versuche führen notwendig - wenn die Zeit für einen Wandel reif ist -

im Handumdrehen an den Rand eines inneren Krieges, der sich in Anarchie und

Blutvergießen austobt.
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Daß die Zeit für einen grundlegenden Wandel gekommen ist, wird auch von jenen gewußt,

die an entsprechender Stelle als "Agenten des Weltgeistes" handeln. Da mir mein Archiv hier

nicht zur Verfügung steht, kann ich nur einiges aus dem Gedächtnis als Beleg beibringen: In

den ersten Monaten ihrer Kanzlerschaft ließ Angela Merkel öffentlich die Bemerkung fallen,

daß die grundgesetzliche Ordnung nicht für die Ewigkeit sei. Vor ihr hatte Papst Benedikt

XVI. - als er noch Kardinal Ratzinger hieß - geschrieben:

"Das Gefühl, daß die Demokratie noch nicht die rechte Form der Freiheit sei,

ist ziemlich allgemein und breitet sich immer mehr aus . ... Wie frei sind

Wahlen? Wie weit ist der Wille durch Werbung, also durch Kapital, durch

einige Herrscher über die öffentliche Meinung manipuliert?.... Wer könnte an

der Macht von Interessen zweifeln, deren schmutzige Hände immer häufiger

sichtbar werden? Und überhaupt: Ist das System von Mehrheit und Minderheit

wirklich ein System der Freiheit?.... Die großen Verheißungen der

aufbrechenden Neuzeit wurden nicht eingelöst, ... Die demokratisch geordnete

Form von Freiheit kann man heute nicht mehr bloß durch diese oder jene

Gesetzesreform verteidigen, die Frage geht an die Grundlagen selbst. Es geht

darum, was der Mensch ist und wie er als einzelner und im ganzen richtig

leben kann." (Josef Ratzinger, "Freiheit und Wahrheit", im Sammelband "1848

- Erbe und Auftrag", Hrsg. Otto Scrinzi, Aula Verlag, Graz 1998, 5. 83 - 99)

Näher an der Hegelschen Geschichtsdeutung ist Klaus Schwab, der Erfinder und Verantalter

des jährlich in Davos stattfindenden Weltwirtschaftsforums, dran, der in einem am 23. Januar

2007 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlichten Aufsatz den

Entwicklungsverlauf der neuzeitlichen Geschichte dahingehend bestimmt hat, daß sich im 19.

und 20. Jahrhundert das Individuum als für sich berechtigt gegen die Allmacht des Staates

herausgearbeitet habe, in der Gegenwart aber einige wenige Privat-Individuen so gewaltige

Macht erlangt hätten, die sie in die Lage versetze, die Gemeinwesen zu unterjochen. Es müsse

daher jetzt eine Gegenbewegung zur Befreiung des Gemeinwesens einsetzen.

Mit Sicherheit ist den Bundesverfassungsrichtern bewußt, daß in der Antike das Staatsrecht

der römischen Republik dem Senat die Befugnis einräumte, zur Abwehr existenzbedrohender

Gefahr zwei Konsuln auf Zeit mit diktatorischer Gewalt auszustatten.
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Vor diesem Hintergrund erscheint es mir naheliegend, daß das Bundesverfassungsgericht mit

dem Beschluß vom 4. November 2009 die Diskussion und den Meinungskampf zur

Gewinnung einer höheren, freiheitlicheren Staatsform freigeben will, weil das der einzige

Weg ist, den anstehenden Formwandel auf friedlichem Wege zu bewirken. Doch selbst wenn

das den Karlsruher Richtern noch fernliegen sollte, ist in ihren Formulierungen, die ein

Eigenleben entfalten werden, diese Option enthalten.

Der vorhandene Zustand erhält sich nicht länger. So viel ist sicher. Der alternativlose Ausweg

aus der Krise ist der Weg in den Neuen Nationalsozialismus, wier er in dem "Handbuch zur

Befreiung" dargestellt ist. Die Frage ist nur, ob er sich von gewaltsamer Konterrevolution

ungehindert - also friedlich -durchsetzen kann, oder ob das abgelebte liberal-kapitalistische

System dem Deutschen Volk noch einen blutigen Kampf aufzuzwingen vermag. In den

vergangenen 75 Jahren haben sich die großen Revolutionen - die nationale Erhebung des

Deutschen Volkes gegen das System von Versailles 1933, die Wiedergeburt des russischen

Volkes nach 70 Jahren bolschewistischer Gewalt- und Willkürherrschaft und die

Abschüttelung der sowjetischen Fremdherrschaft über Mitteldeutschland - gewaltfrei ereignet.

Warum sollte sich das Joch Jakobs nicht auch friedlich abwerfen lassen?

Als Ergebnis ergibt sich folgende Prognose bezüglich des Schicksals von § 130 Abs. 3 StGB:

1. der Holocaustmaulkorb wird bei nächster Gelegenheit als Sondergesetz

gegen eine bestimmte Meinung und damit als unvereinbar mit Artikel 5 Abs. 1

GG erkannt werden;

2. es wird erkannt werden, daß mit § 130 Abs. 3 StGB kein die Strafbarkeit der

Leugnugn bzw. Verharmlosung des Holocausts legitimierendes Rechtsgut

bestimmt ist, diese Vorschrift daher gegen das allgemeine Freiheitsprinzip des

Artikels 2 GG verstößt;

3. auch für den 3. Absatz von § 130 StGB wird der Ausdruck "Eignung zur

Störung des öffentlichen Friedens" mit Rücksicht auf den

Bestimmtheitsgrundsatz (Artikel 103 Abs. 2 GG) seiner Bedeutung als

strafbegründendes Tatbestands merkmal entkleidet und den
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Tatbestandsmerkmalen "leugnen" und "verharmlosen" die selbständige

strafbegründende Kraft versagt werden.

Damit wird der Holocaustmaulkorb bezüglich des Leugnens und der Verharmlosung aus dem

Strafgesetzbuch gestrichen. Gleiches gilt dann auch für Absatz 5, der die Verbreitung von

Schriften mit holocaustleugnenden bzw. - verharmlosenden Inhalt mit Strafe bedroht.

Das Deutsche Volk kann endlich durchatmen und sich an die Reinigung des

verunglimpfenden Geschichtsbildes machen.

Versuche, Dir vorzustellen, wie dieser Aufbruch die Welt verändern wird!

In Liebe

Dein Vater


